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ARTIKEL 1 

I. Abschnitt 

ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH, 
BEGRIFFE, TECHNISCHE 

ANFORDERUNGEN, GEHEIMHALTUNG 

Zweck und Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz soll gewährleisten, 
daß die Fernmeldebedürfnisse von Bevölkerung und 
Wirtschaft im Bundesgebiet zuverlässig, preiswert 
und nach gleichen Grundsätzen befriedigt werden; 
es . definiert die Grundlagen für die Erfüllung des 
Versorgungsauftrages bei der Erbringung des 
flächendeckend anzubietenden reservierten Fern
meldedienstes sowie die grundsätzlichen Rahmen
bedingungen für den Wettbewerb auf dem Gebiet 
des Fernmeldewesens. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Fernmelde
anlagen, die ausschließlich für Zwecke der Landes
verteidigung errichtet und betrieben werden. Die 
Frequenznutzung ist jedoch mit dem Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
einvernehmlich festzusetzen. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Fernmelde
anlagen, die ausschließlich für Zwecke der Fernmel
debeliörden errichtet und betrieben werden. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. In diesem Gesetz bezeichnet der Begriff 
1. "Nachrichten" Informationen, die für Men

schen oder Maschinen bestimmt sind; Nach
richten umfassen Mitteilungen jeder Art, wie 
Zeichen, Signale, Schriften, Bilder oder 
Schallwellen; 

2. "Fernmeldeanlage" alle technischen Anlagen 
zur Aussendung, zur Übertragung oder zum 
Empfang von Nachrichten, sei es auf dem 
Leitungs- oder Funkweg, auf optischem 
Wege oder mittels anderer elektromagneti
scher Systeme; 

3. "Funkanlage" alle Fernmeldeanlagen, die 
elektromagnetische Wellen verwenden, die 
sich ohne künstliche Führung im freien Raum 
ausbreiten; 

4. "Endgerät" alle zur Aussendung oder zum 
Empfang von Nachrichten dienenden Fern
meldeanlagen, die zur Verbindung mit den 
Abschlußpunkten des öffentlichen Fernmel
denetzes bestimmt sind; das sind jene, 
a) die direkt an die Abschlußpunkte des 

öffentlichen Fernmeldenetzes ange-
schlossen werden sollen oder 

b) die mit dem öffentlichen Fernmeldenetz 
zusammenarbeiten und dabei unmittelbar 
oder mittelbar an die Abschhißpunkte des 
öffentlichen Fernmeldenetzes ange
schlossen werden' sollen; 

Fernmeldeanlagen, für deren Betrieb eine 
individuelle Frequenzzuteilung erforderlich 
ist, gelten nicht als Endgerät; 

5. "Öffentliches Fernmeldenetz" die öffentliche 
Fernmeldeinfrastruktur, mit der Nachrichten 
zwischen definierten Netzabschlußpunkten 
über Draht, über Richtfunk, auf optischem 
oder anderem elektromagnetischen Weg 
übertragen werden; 

6. "Festes öffentliches Fernmeldenetz" das 
öffentliche Fernmeldenetz, über das Verbin
dungen zwischen Netzabschlußpunkten an 
festen Standorten - unter anderem für den 
Sprachtelefondienst - bereitgestellt werden; 

7. "N etzabschlußpunkt" alle physischen V er
bindungen und deren zugehörige technische 
Zugangsspezifikationen, die Bestandteil des 
festen öffentlichen Fernmeldenetzes sind und 
die für den Zugang zu diesem Netz erforder
lichsind; 

8. "Fernmeldedienst" die Übermittlung von 
Nachrichten für Dritte unter Verwendung 
von Fernmeldeanlagen; 

9. "Öffentlicher Fernmeldedienst" ein Fernmel
dedienst, den jedermann zu gleichen Bedin
gungen in Anspruch nehmen kann; 

10. "Reservierter Fernmeldedienst" die öffentli
che Sprach übermittlung für Dritte in Echtzeit 
(Sprach-Telefondienst) ; 

. 11."PTV" die Post- und Telegraphenverwal
tung. 

Technische Anforderungen 

§ 3. (1) Fernmeldeanlagen müssen in ihrem 
Aufbau und ihrer Funktionsweise den anerkannten 
Regeln der Technik und-den nach den internationa
len Vorschriften zu fordernden Voraussetzungen 
entsprechen. 

(2) Bei der Errichtung und dem Betrieb von 
Fernmeldeanlagen müssen der Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen sowie der 
ungestörte Betrieb anderer Fernmeldeanlagen ge
währleistet sein. Bei der Gestaltung von Fernmelde
anlagen ist, unter Beachtung der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit, auch auf die Erfordernisse des 
Umweltschutzes, insbesondere auch im Hinblick auf 
eine fachgerechte Entsorgung,.Bedacht zu nehmen. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen und technischen V orausset
zungen für Fernmeldeanlagen festsetzen, insbeson
dere für 

1. die Typenzulassung von Funkanlagen, 
2. die Zulassung von Endgeräten und 
3. den Betrieb von Fernmeldeanlagen auf frem

den Schiffen, Luftfahrzeugen und anderen 
Verkehrsmitteln, die sich im österreichischen 
Hoheitsgebiet aufhalten. 
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(4) Anstelle der im Abs. 3 angeführten Verord
nungsbestimmungen können auch einschlägige 
ÖNORMEN oder ÖVE-Bestimmungen durch 
Verordnung für verbindlich erklärt werden. 

(5) Die Verordnungen nach Abs. 3 können den 
Hinweis auf Unterlagen mit technischen Inhalten, 
insbesondere mit Meß- und Prüfmethoden enthal
ten, welche beim Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr und bei allen Fernmeldebe
hörden während der Amtsstunden zur Einsicht 
aufliegen. 

Geheimhaltungspflicht 

§ 4. (1) Personen, die im Rahmen der Erbringung 
öffentlicher Fernmeldedienste Fernmeldeanlagen 
bedienen, instand halten oder beaufsichtigen, sind 
zur Geheimhaltung aller Mitteilungen, die auf 
solchen Fernmeldeanlagen befördert oder zur 
Beförderung auf ihnen aufgegeben worden sind, 
sowie der Tatsache eines solchen Fernmeldever
kehrs zwischen bestimmten Personen verpflichtet. 

(2) Werden mittels einer Funkanlage Nachrichten 
empfangen, die für diese Funkanlage nicht bestimmt 
sind, so dürfen der Inhalt der Nachrichten sowie die 
Tatsache ihres Empfanges weder aufgezeichnet 
noch Unbefugten mitgeteilt oder für irgendwelche 
Zwecke verwertet werden. Aufgezeichnete Nach~ 
richten sind zu löschen oder auf andere Art zu 
vernichten. 

11. Abschnitt 

BEWILLIGUNGEN 

Bewilligungspflicht 

§ 5. (1) Die Errichtung und der Betrieb emer 
Fernmeldeanlage ist grundsätzlich nur mit einer 
Bewilligung zulässig. Die Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn kein Grund für eine Ablehnung gemäß § 11 
vorliegt. 

(2) Über einen Antrag auf Erteilung einer 
Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Fernmeldeanlage hat das Fernmeldebüro zu ent
scheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich die 
Fernmeldeanlage betrieben werden soll. 

(3) Soll eine Fernmeldeanlage im örtlichen 
Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Fernmelde
büros errichtet oder betrieben werden, so ist das 
Fernmeldebüro zuständig, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich der Antragsteller seinen ordentli
chen Wohnsitz hat. 

(4) Für die Bewilligung zur Errichtung und zum 
Betrieb von Fernmeldeanlagen auf österreichischen 
Schiffen, Luftfahrzeugen und anderen V erkehrs~ 
mitteln ist das Fernmeldebüro zuständig, in dessen 

örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat. 

Bewilligungsfreie Fernmeldeanlagen 

§ 6. (1) Ohne Bewilligung können, soweit sie mit 
keinen anderen Fernmeldeanlagen verbunden sind, 
errichtet und betrieben werden: 

1. Fernmeldeanlagen, welche ausschließlich dem 
inneren Dienst ein und derselben Behörde des 
Bundes oder eines Landes dienen; 

2. Fernmeldeanlagen, welche ausschließlich 
Zwecken des Betriebes öffentlicher Eisenbah
nendienen; 

3. Fermeldeanlagen eines örtlich geschlossenen 
Bergbaubetriebes ; 

4. Fernmeldeanlagen. innerhalb der Grenzen 
eines Grundstückes oder innerhalb der Gren
zen zusammenhängender Liegenschaften des
selben Eigentümers, wenn kein Teil der 
Anlage öffentliches Gut, fremde Liegen
schaften, ein öffentliches Gewässer, ein 
fremdes Privatgewässer oder einen öffentli
chen Weg benützt oder kreuzt; 

5. Fernmeldeanlagen von Stromversorgungsun
ternehmen, die ausschließlich Zwecken ihres 
Betriebes dienen und 

6. Fernmeldeanlagen, auf österreichischen Schif
fen, Luftfahrzeugen und anderen Verkehrs
mitteln, die ausschließlich zum Verkehr· 
innerhalb der Fahrzeuge bestimmt sind. 

(2) Ohne Bewilligung können Fernmeldeanlagen, 
die ausschließlich aus Übertragungswegen des 
öffentlichen Fernmeldenetzes sowie zugelassenen 
und entsprechend gekennzeichneten Endgeräten 
bestehen, errichtet und betrieben werden. 

(3) Abs. 1 gilt nicht für Funkanlagen. 

(4) Bewilligungsfrei sind ferner Funkanlagen des 
öffentlichen Fernmeldenetzes oder Funkanlagen, 
die unmittelbar oder mittelbar zum Betrieb des 
öffentlichen Fernmeldenetzes bestimmt sind. Die 
Frequenznutzung ist jedoch vorn Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr festzuset
zen. 

Einfuhr, Vertrieb und Besitz von Funkanlagen 

§ 7. (1) Die Einfuhr, der Vertrieb und der Besitz 
von Funksendeanlagen ist nur mit einer Bewilligung 
zulässig. Die Verwahrung gilt als Besitz. Die 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn Grund zur 
Annahme besteht, daß die technischen Anforderun
gen gemäß § 3 erfüllt werden, insbesondere wenn 
Störungen anderer Fernmeldeanlagen nicht zu 
erwarten sind urid sonst kein Grund für eine 
Ablehnung gemäß § 11 vorliegt. Als Endgerät 
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete 
Funksendeanlage bedürfen keiner derartigen Bewil
ligung. 
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(2) Die Einfuhr, der Vertrieb und der Besitz von 
Funkempfangsanlagen ist grundsätzlich bewilli
gungsfrei. 

(3) Durch Verordnung kann der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr die Einfuhr, 
den Vertrieb und den Besitz von Funkempfangsan
lagen für bewilligungspflichtig erklären, wenn die 
Verwendung dieser Anlagen eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit bewirken kann oder sonst 
der Erfüllung behördlicher Aufgaben entgegen
steht. 

Bewilligungsverfahren 

§ 8. (1) Anträge gemäß §§ 5, 7, 14 und 15 sind 
schriftlich einzubringen. Der Antrag hat jedenfalls 
folgende Angaben zu enthalten: 

1. Name und Anschrift des Antragstellers, 
2. Zweck der beantragten Bewilligung oder der 

in Aussicht genommenen Nachrichtenverbin
dungund 

3. Funktionsweise der Fernmeldeanlage. 
Dem Antrag sind Unterlagen zum Nachweis der 
Einhaltung der technischen Vorschriften anzu
schließen. 

(2) Soweit dies mit dem Interesse an einem 
ordnungsgemäßen und störungsfreien FernmeIde
verkehr vereinbar ist, kann der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr die Errichtung 
und den Betrieb von Fernmeldeanlagen sowie die 
Einfuhr, den Vertrieb und den Besitz von 
Funksendeanlagen auch allgemein für bestimmte 
Gerätearten oder Gerätetypen mit Verordnung 
generell für bewilligt erklären. 

(3) Die Zuteilung von Frequenzen für den Betrieb 
von Funkanlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, 
hat bevorzugt zu erfolgen, soweit dies zur 
Besorgung der Aufgaben des Antragstellers notwen
dig ist. 

(4) Durch die Zuteilung der Frequenzen wird 
keine Gewähr für die Qualität der Funkverbindung 
übernommen. 

(5) Die Bewilligung kann Bedingungen und 
Auflagen enthalten; sie kann auch befristet erteilt 
werden. Mit Auflagen können Verpflichtungen 
auferlegt werden, deren Einhaltung nach den 
Umständen des Falles für den Schutz des Lebens 
oder der Gesundheit von Menschen, zur Vermei
dung von Sachschäden, zur Sicherung des ungestör
ten Betriebes anderer Fernmeldeanlagen oder aus 
sonstigen technischen oder betrieblichen Belangen 
geboten erscheint. Dies. gilt für Bewilligungen 
gemäß §§ 5 und 7 und für Zulassungen gemäß §§ 14 
und 15. . 

(6) Die Bewilligung zur Errichtung und zum 
Betrieb von Fernmeldeanlagen, die Breitbandüber
tragungswege verwenden, kann die Auflage enthal-

ten, daß Breitbandübertragungswege des öffentli
chen Fernmeldenetzes zur Gänze oder teilweise zu 
benützen sind, wenn dies im Interesse des 
wirtschaftlichen Ausbaues des öffentlichen Fernmel
denetzes liegt und für den Antragsteller zeitlich und 
kostenmäßig zumutbar ist. 

(7) Über Antrag des Inhabers einer Bewilligung 
ist diese im bestehenden Umfang von der Behörde 
auf eine andere Person oder Institution zu 
übertragen, wenn kein Grund für eine Ablehnung 
(§ 11) oder einen Widerruf (§ 13) vorliegt. 

Ausnahmebewilligung 

§ 9. (1) Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr kann auf Antrag die 
Errichtung und den Betrieb einer Fernmeldeanlage 
zum Zweck der Erprobung bewilligen, wenn 
dagegen. aus technischer Sicht keine Bedenken 
bestehen, insbesondere wenn Störungen anderer 
Fernmeldeanlagen nicht zu erwarten sind. Eine 
solche Bewilligung ist entsprecheno zu befristen. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr kann das Fernmeldebüro, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
ordentlichen Wohnsitz hat mit der Durchführung 
des im Abs. 1 angeführten Verfahrens betrauen und 
es ermächtigen, in seinem Namen zu entscheiden, 
wenn dadurch eine wesentliche Vereinfachung für 
den Antragsteller erzielt wird. 

Gebühren 

§ 10. (1) Für Konzessionen, Bewilligungen und 
Zulassungen nach diesem Bundesgesetz sind Ge
bühren nach den Bestimmungen des Fernmeldege
bührengesetzes zu entrichten. 

(2) . Hat jemand durch das widerrechtliche 
Errichten oder Betreiben einer Fernmeldeanlage 
Gebühren entzogen, so hat das Fernmeldebüro, 
ungeachtet der wegen der widerrechtlichen Hand
lung verhängten Strafe, dem Schuldigen die 
entzogene Gebühr innerhalb der Verjährungsfrist 
nach den im Zeitpunkt der Feststellung der 
widerrechtlichen Handlung geltenden Sätzen vor
zuschreiben. 

(3) Rückständige Gebühren können durch 
Rückstandsausweise eingetrieben werden. 

Ablehnung von Anträgen auf Bewilligung 

§ 11. (1) Der. Antrag auf Bewilligung zur 
Errichtung und zum Betrieb einer Fernmeldeanlage 
ist abzulehnen, wenn 

1. die Fernmeldeanlage den technischen Anfor
derungen nach § 3 nicht entspricht, insbeson
dere wenn Störungen anderer Fernmeldeanla
gen zu erwarten sind; 
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2. durch die Errichtung und den Betrieb der 
Fernmeldeanlage wirtschaftliche Interessen 
des Betreibers des öffentlichen FernmeIdenet
zes so wesentlich beeinträchtigt werden, daß 
die Erfüllung des öffentlichen Versorgungs
auftrages gefährdet erscheint; 

3. dem Verkehrsbedürfnis mit der nötigen 
Sicherheit und Schnelligkeit durch Übertra
gungswege des öffentlichen Fernmeldenetzes 
entsprochen werden kann und dies für den 
Antragsteller zeitlich und kostenmäßig zumut
bar ist; 

4. dem' Verkehrsbedürfnis durch Errichtung 
entsprechender Leitungswege, deren Kosten 
nicht wesentlich höher liegen als die der 
beantragten Funkverbindung, innerhalb ange
messener Frist entsprochen werden kann; . 

5. die beantragten Frequenzen im vorgesehenen 
Einsatzgebiet nicht zur Verfügung stehen oder 
wegen betrieblicher Belange, wie Nutzung des 
Frequenzspektrums, nicht zugeteilt werden 
können; 

6. die erforderlichen Frequenzen im Interesse des 
wirtschaftlichen Ausbaues und störungsfreien 
Betriebes öffentlichen Zwecken dienender 
Fernmeldeanlagen nicht. zugeteilt werden 
können oder 

7. seit einem Widerruf gemäß § 13 Abs.3 Z 3 
nicht mindestens 6 Monate verstrichen sind. 

(2) Der Antrag auf Bewilligung zur Einfuhr oder 
zum Vertrieb einer Funksendeanlage ist abzuleh
nen, wenn berechtigter Grund zur Annahme 
besteht, daß die Funksendeanlage nicht den 
technischen Anforderungen nach § 3 entspricht, 
insbesondere wenn für den Fall ihrer Inbetrieb
nahme Störungen anderer Fernmeldeanlagen zu 
erwarten sind. 

Nachträgliche Änderungen der Bewilligung 

§ 12. (1) Jede Standortänderung, bei beweglichen 
Anlagen jede Verwendung außerhalb des in der 
Bewilligung angegebenen Einsatzgebietes, sowie 
jede technisch Änderung der Anlage bedarf, soweit 
davon Bestimmungen der Bewilligung betroffen 
sind,' der vorherigen Bewilligung des zuständigen 
Fernmeldebüros. 

(2) Das Fernmeldebüro kann erteilte Bewilligun
gen im öffentlichen Interesse ändern, wenn dies aus 
wichtigen Gründen . 

1. zur Sicherheit des öffentlichen Fernmeldever
kehrs, 

2. aus technischen oder betrieblichen Belangen 
oder 

3. aus internationalen Gegebenheiten, insbeson
dere aus der Fortentwicklung des internatio
nalen Fernmeldevertragsrechtes 

notwendig ist. Dabei ist unter möglichster Schonung 
der wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen 
des Bewilligungsinhabers vorzugehen. 

(3) Der Inhaber der Bewilligung hat jeder gemäß 
Abs. 2 angeordneten Änderung in angemessener 
Frist auf seine Kosten nachzukommen. Eine 
derartige Verfügung begründet keinen Anspruch 
auf Entschädigung. Ansprüche nach dem Amtshaf
tungsgesetz bleiben davon unberührt. 

Erlöschender Bewilligung 

§ 13. (1) Die Bewilligung erlischt 
1. durch Ablauf der Zeit, für die sieerteilt wurde; 
2. durch Verzicht seitens des Bewilligungsinha

bers; 
3. durch Widerruf seitens des zuständigen 

Fernmeldebüros sowie 
4. durch Tod oder Erlöschen der Rechtspersön

lichkeit des Bewilligungsinhabers. 

(2) Die Bewilligung zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Fernmeldeanlage erlischt ferner nach 
zwölf Monaten vom Tage der Bewilligungserteilung 
an gerechnet, wenn die Anlage zu diesem Zeitpunkt 
in wesentlichen Teilen noch nicht betriebsbereit ist. 
Bei Anlagen, die umfangreichere Herstellungsarbei
ten erfordern, kann die Frist auf bis zu drei Jahre 
erstreckt werden. 

(3) Der Widerruf ist auszusprechen, wenn 
1. in den technischen Anforderungen nach § 3 

wesentliche Änderungen erfolgt sind und der 
Bewilligungsinhaber trotz Auftrag Änderun~ 

. gen nicht durchgeführt hat; 
2. dies zur Sicherung des ungestörten Betriebes 

des öffentlichen Fernmeldenetzes notwendig 
ist; 

3. der Bewilligungsinhaber gegen die Bestim
mungen dieses Gesetzes oder gegen die auf 
Grund der Bewilligung zu erfüllenden Aufla
gen gröblich oder wiederholt verstößt oder 

4. die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Bewilligung weggefallen sind. 

(4) Der Widerruf begründet keinen Anspruch auf 
Entschädigung. 

(5) Widerruf und Verzicht sind an keine Frist 
gebunden. Die Verzichtserklärung hat schriftlich 
bei dem Fernmeldebüro zu erfolgen, das die 
Bewilligung erteilt hat. 

(6) Bei Tod des Inhabers einer Bewilligung nach 
§§ 5 und 7, die für gewerbliche Zwecke genützt 
wird, kann die Verlassenschaft dieses Recht bis zur 
Einantwortung in Anspruch nehmen; der Vertreter 
der Verlassenschaft hat dies jedoch ohne unnötigen 
Aufschub bei der örtlich zuständigen FernmeIdebe
hörde anzuzeigen. 

(7) Bei Erlöschen der Bewilligung ist die 
Fernmeldeanlage außer Betrieb zu setzen und in 
angemessener Frist abzutragen. Der weitere Ver
bleib von Funksendeänlagen ist dem Fernmeldebüro 
anzuzeigen. 
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Typenzulassung von Funkanlagen 

§ 14. (1) Über Antrag des Herstellers einer 
Funkanlage oder seines Bevollmächtigten hat das 
Zulassungsbüro festzustellen, ob eine Funkanlage 
den technischen Anforderungen gemäß § 3 ent
spricht (Typenzulassung). Die Typenzulassung ist 
zu erteilen, wenn die Funkanlage die technischen 
Anforderungen erfüllt. . 

(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist nur zulässig, wenn 
die Funkanlage ein Typenschild mit dem Namen des 
Herstellers oder seines im Zuge der Typenzulassung 
ausgewiesenen Bevollmächtigten und die von 
diesem gewählte Gerätebezeichnung (Typenbe
zeichnung) trägt. Ein ausländischer Antragsteller 
darf den Antrag nur durch eine Person stellen, die 
im Bundesgebiet ihren ordentlichen Wohnsitz hat. 

(3) Dem 'Antrag ist ein Gutachten einer 
anerkannten inländischen oder akkreditierten aus
ländischen Prüfstelle zum Nachweis der Einhaltung 
der technischen Anforderungen gemäß § 3 anzu
schließen. Darüber hinaus kann das Zulassungsbüro 
noch die Vorlage weiterer Unterlagen, wie 
Beschreibungen und Schaltpläne und die Vorlage 
eines Baumusters verlangen. 

(4) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenndie zur 
Type gehörende Funkanlage den Erfordernissen 
nach Abs. 1 nicht mehr entspricht. 

(5) Eine Funkanlage gehört dann zu der 
zugelassenen Type, wenn sie nach den bei der 
Überprüfung vorgelegenen Beschreibungen und 
Schaltplänen gebaut ist und wenn ihre Bezeichnung 
auf dem Typenschild mit der Bezeichnung der 
überprüften Type übereinstimmt. 

Zulassung von Endgeräten 

§ 15. (1) Über Antrag hat das Zulassungsbüro 
festzustellen, ob ein Endgerät den technischen 
Anforder:ungen gemäß § 3 entspricht und zur 
Verbindung mit dem öffentlichen Fernmeldenetz 
geeignet ist. Die Zulassung ist zu erteilen, wenn das 
Endgerät die technischen Anforderungen erfüllt, 
sodaß durch die Verbindung dieses Endgerätes und 
seinen zweckentsprechenden Betrieb eine Beein
trächtigung des ordnungsgemäßen Fernmeldever
kehrs, insbesondere infolge von Störungen anderer 
Fernmeldeanlagen durch dieses Endgerät oder 
umgekehrt nicht zu erwarten ist. 

(2) Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn 
nach den für die Republik Österreich verbindlichen 
internationalen Vorschriften auf Grund eines dort 
beschriebenen Konformitätsbewertungsverfahrens 

1. eine international anzuerkennende Zulassung 
(Konformitätsbescheinigung) einer ausländi
schen Stelle oder 

2. eine Konformitätserklärung des Herstellers 
vorliegt und das Gerät vorschriftsmäßig gekenn
zeichnet ist. Solche Geräte gelten als gemäß Abs. 1 
zugelassen. 

(3) Durch Verordnung hat der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr unter 
Bedachtnahme auf die verbindlichen internationalen 
Vorschriften die näheren Bestimmungen über die 
Konformitätsbewertungsverfahren (Zertifizierung, 
Baumusterprüfung u. dgl.), die Konformitätserklä
rung des Herstellers, die Kennzeichnung der 
Geräte, die ProduktkQntrollen und die Überwa
chungsaufgaben zu erlassen. 

(4) Einen Antrag auf Zulassung einer Type eines 
Endgerätes darf nur der Hersteller des Endgerätes 
oder sein Bevollmächtigter stellen. 

. (5) § 14 Abs. 2 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. 

Verwendung der Fernmeldeanlagen 

§ 16. (1) Inhaber von Fernmeldeanlagen haben 
alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, die eine 
mißbräuchliche Verwendung der Anlage ausschlie
ßen. 

(2) Als mißbräuchliche Verwendung ist anzuse
hen: 

1. jede Nachrichtenübermittlung, welche die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit oder die 
Sittlichkeit gefährdet oder welche gegen die 
Gesetze verstößt; . 

2. jede grobe Belästigung oder Verängstigung 
anderer Benützer; 

3. jede Verletzung der nach diesem Gesetz und 
den internationalen Verträgen bestehenden 
Geheimhaltungspflicht und 

4. jede Nachrichtenübermittlung, die nicht dem 
bewilligten Zweck einer bewilligungspflichti
gen Fernmeldeanlage entspricht. 

(3) Bewilligte Fernmeldeanlagen dürfen nur für 
den bewilligten Zweck sowie an den in der 
Bewilligung angegebenen Standorten, bewegliche 
Anlagen nur in dem in der Bewilligung angegebenen 
Einsatzgebiet betrieben werden. 

(4) Funksendeanlagen dürfen nur unter Verwen
dung der mit der Bewilligung zugeteilten Frequen
zen und Rufzeichen betrieben werden. 

(5) Endgeräte dürfen nur so betrieben werden, 
daß keine Störung des öffentlichen Fernmeldenet
zes erfolgt. 

(6) Nicht zugelassene oder nicht entsprechend 
gekennzeichnete Endgeräte dürfen weder mit dem 
öffentlichen Fernmeldenetz verbunden noch in 
Verbinqung mit diesem betrieben werden. 

III. Abschnitt 

FERNMELDEDIENSTE 

Fernmeldedienst 

§ 17. Fernmeldedienste sind grundsätzlich unter 
Verwendung des öffentlichen Fernmeldenetzes zu 
erbringen. Ein Fernmeldedienst darf jedoch auch 
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unter Verwendung bewilligter Fernmeldeanlagen 
erbracht werden. 

Anzeigepflicht 

§ 18. (1) Die beabsichtigte Erbringung von 
Fernmeldediensten sowie jede Änderung des 
Betriebes und dessen Einstellung sind vor Betriebs
aufnahme, Änderung oder Einstellung dem Fern
meldebüro anzuzeigen, in dessenZuständigkeitsbe
reich der ordentliche Wohnsitz des Anbieters liegt. 
Die Anzeige hat schriftlich unter Angabe der Art des 
Dienstes sowie der technischen und betrieblichen 
Merkmale zu erfolgen. Öffentliche Dienste sind als 
solche zu bezeichnen. 

.. (2) Das Fernmeldebüro kann nachträglich die 
Anderung oder Einstellung des Betriebes verfügen, 
wenn dies zur Erhaltung oder Wiederherstellung 
des ungestörten Betriebes des öffentlichen Fernmel
denetzes erforderlich ist oder der Anbieter wieder
holt gegen § 16 Abs. 2 verstoßen hat. 

(3) Bei einer Verfügung nach Abs.2 ist unter 
Schonung der wirtschaftlichen und betrieblichen 
Interessen des Anbieters vorzugehen; sie begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. Amtshaftungs
ansprüche bleiben unberührt. 

Reservierter Fernmeldedienst und 
Konzessionspflicht 

§ 19. (1) Der reservierte Fernmeldedienst ist 
grundsätzlich durch die PTV zu erbringen. 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat über Antrag die Konzession zur 
Erbringung eines reservierten Fernmeldedienstes zu 
erteilen, wenn 

1. dessen Erbringung durch andere als die PTV 
im Interesse des Versorgungs auftrages gemäß 
§ 1 Abs. 1 erforderlich ist und 

2. ein bestehender reservierter Fernmeldedienst 
dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

(3) Abweichend von den Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 und 2 hat der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr eine Konzession zur 
Erbringung eines reservierten Fernmeldedienstes 
mittels Bündel- oder Satellitenfunk über Antrag zu 
erteilen; § 20 ist sinngemäß anzuwenden. 

Konzessionsvergabe 

§ 20. (1) Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr hat unter Bedachtnahme 
auf § 19 Abs. 2 Konzessionen, die für das gesamte 
Bundesgebiet oder für geschlossene Wirtschafts
räume (Abs. 2) vergeben werden sollen, durch 
Bekanntmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zei
tung" auszuschreiben und dabei eine mindestens 

zweimonatige Frist zu bestimmen, innerhalb deren 
Anträge auf Erteilung einer Konzession gestellt 
werden können. In der Ausschreibung sind 
jedenfalls auch die technischen Kriterien anzuge
ben, deren Erfüllung eine Voraussetzung für die 
Konzessionserteilung bildet. 

(2) Unter Bedachtnahme auf den Versorgungs
auftrag gemäß § 1 Abs. 1 kann der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr durch 
Verordnung geschlossene Wirtschaftsräume festle
gen. 

(3) Bewerben sich mehrere Antragsteller um eine 
Konzession, so hat die Behörde dem Antragsteller 
Vorrang einzuräumen, der auf Grund der vorgeleg
ten Unterlagen sowie der sonstigen Ergebnisse des 
Verfahrens die Zielsetzungen dieses Gesetzes (§ 1 
Abs. 1) am besten gewährleistet. Die Behörde hat 
auch zu berücksichtigen, ob einer der Antragsteller 
bereits bisher die zu vergebende Konzession 
entsprechend dem Gesetz ausgeübt hat. 

(4 ) Vor Erteilung einer Konzession ist den 
Anbietern reservierter Dienste Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu 
geben. 

(5) Die Konzession kann befristet, auf bestimmte 
Versorgungsgebiete und auf bestimmte Fernmelde
dienste beschränkt erteilt werden. Sie kann 
Auflagen zur Erreichung des Zieles gemäß Abs. 1 
Z 2, insbesondere hinsichtlich des Zeitpunktes der 
Betriebsaufnahme, des Angebotes an Fernmelde
diensten und der Zusammenarbeit mit der PTV 
enthalten. 

(6) Die Konzession ist nicht übertragbar. 

(7) Die Konzession kann nachträglich geändert 
oder widerrufen werden, wenn dies im Interesse des 
öffentlichen Versorgungsauftrages erforderlich ist. 
Dabei ist unter Schonung der wirtschaftlichen und 
betrieblichen Interessen des Anbieters vorzugehen. 
Eine solche Verfügung begründet keinen Anspruch 
auf Entschädigung. Amtshaftungsansprüche bleiben 
unberührt. 

Pflichten des Konzessionsinhabers, 
Geschäftsbedingungen 

§ 21. (1) Der Konzessionsinhaber ist verpflichtet, 
die in der Konzession enthaltenen Auflagen zu 
erfüllen. 

(2) Der Konzessionsinhaber hat im Rahmen der 
. Konzession jedermann zu gleichen Bedingungen 

die Inanspruchnahme reservierter Fernmeldedienste 
in angemessener Qualität zu ermöglichen. 

(3) Für die Erbringung eines reservierten 
Fernmeldedienstes sind vom Konzessionsinhaber 
Geschäftsbedingungen, einschließlich der vorgese
henen Entgelte zu erlassen. Die Geschäftsbedingun-
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gen sowie Änderungen derselben bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesmini
sters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. Die 
Genehmigung ist zu verweigern, wenn durch die 
Geschäftsbedingungen oder deren Änderung die 
Inanspruchnahme reservierter Fernmeldedienste auf 
unangemessene Weise erschwert oder gegen Ver
pflichtungen verstoßen wird, die sich für die 
Republik Österreich aus internationalen Vorschrif
ten ergeben. . 

(4) Der Konzessionsinhaber hat dafür zu sorgen, 
daß im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundge
macht wird, ab wann diese Geschäftsbedingungen 
angewendet werden. Diese Kundmachung hat auch 
Hinweise . zu enthalten, wo und wann in . die 
Geschäftsbedingungen Einsicht genommen werden 
kann. 

(5) In einer Konzession gemäß § 19 Abs. 3 kann 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr von der Erfüllung der Pflichten gemäß 
Abs. 2 bis 4 teilweise oder ganz absehen. 

Erlöschen der Konzession 

§ 22. (1) Di.e Konzession erlischt 
1. durch Abfauf der Zeit, für die sie erteilt wurde; 
2. durch Verzicht; 
3. durch Widerruf und 
4. durch Tod oder Erlöschen der Rechtspersön

lichkeit des Konzessionsinhabers. 

(2) Die Konzession ist vom Bundesminister für 
öffentliche WirtSchaft und Verkehr zu widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 
weggefallen sind. Sie kann widerrufen werden, 
wenn der Konzessionsinhaber seine Pflichten 
gröblich oder wiederholt verletzt. 

(3) Eine Verfügung nach Abs. 2 begründet keinen 
Anspruch auf Entschädigung. Amtshaftungsansprü
che bleiben unberührt. 

Haftung bei öffentlichen Fernmeldediensten 

§ 23. (1) Erbringer von öffentlichen Fernmelde
diensten haften hinsichtlich der Besorgung von 
Fernmeldediensten und für sonstige Leistungen, die 
mit der Erbringung' von Fernmeldediensten in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, für einen 
positiven Schaden nach den Bestimmungen des 
bürgerlichen Rechts. Die Haftung für entgangenen 
Gewinn ist ausgeschlossen. 

(2) Die Ersatzpflicht ist für jedes schadenverursa
chende Er'eignis gegenüber dem einzelnen Geschä
digten mit 100 000 S, gegenüber der Gesamtheit der 
Geschädigten mit zehn Millionen Schilling be
schränkt. Übersteigt der Gesamtschaden die 
Höchstgrenze, so verringern sich die Ersatzansprü
che der einzelnen Geschädigten anteilsmäßig. Die 

Ersatzpflicht entfällt zur Gänze, wenn jede nach 
den Umständen gebotene Sorgfalt eingehalten 
wurde oder der Schaden auch bei Einhaltung dieser 
Sorgfalt eingetreten wäre. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für Personenschäden. 

IV. Abschnitt 

AUFSICHTSRECHT 

Umfang des Aufsichtsrechts 

§ 24. (1) Fernmeldeanlagen unterliegen der 
Aufsicht der Fernmeldebehörden. 

(2) Der Aufsicht der Fernmeldebehörde unterlie
gen ferner die Fernmeldedü:nste hinsichtlich der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und 
darüber hinaus auch hinsichtlich der Einhaltung der 
mit einer Konzession auferlegten Verpflichtungen. 

(3) Die Fernmeldebehörden sind berechtigt, 
Fernmeldeanlagen oder deren Teile hinsichtlich der 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord
nungen und Bescheide zu überprüfen. Den Organen 
der Fernmeldebüros, die sich gehörig ausweisen, ist 
zu diesem Zweck das Betreten der Grundstücke 
oder Räume, in denen sich solche Anlagen befinden 
oder dies zu vermuten ist, zu gestatten. Ihnen sind 
alle erforderlichen Auskünfte über die Anlagen und 
deren Betrieb zu geben. Bewilligungs- und Konzes
sionsurkunden sind auf Verlangen vorzuweisen. 

(4) Wenn es die Prüfung von Funkanlagen 
erfordert, sind diese auf Verlangen des Fernmelde
büros vom Bewilligungsinhaber auf seine Kosten an 
dem dafür bestimmten Ort und zu dem dafür 
bestimmten Zeitpunkt zur Prüfung bereitzustellen. 
Funkanlagen können auf Kosten des Bewilligungs
inhabers auch an Ort und Stelle geprüft werden, 
wenn . dies wegen der Größe oder technischen 
Gestaltung der Anlage oder des finanziellen 
Aufwandes zweckmäßig ist. 

Durchsuchung 

§ 25. (1) Besteht der dringende Verdacht, daß 
durch eine unbefugt errichtete oder betriebene 
Funksendeanlage Personen gefährdet oder Sachen 
beschädigt werden können oder ist dies zur 
Durchsetzung der sich aus internationalen Verträ
gen ergebenden Verpflichtungen erforderlich, so 
können von den Fernmeldebehörden Grundstücks-, 
Haus-, Personen- und Fahrzeugdurchsuchungen 
angeordnet und bei Gefahr im Verzug auch von 
ihren Organen aus eigener Macht vorgenommen 
werden. 

(2) Die Durchsuchung ist unter größtmöglicher 
Schonung der anwesenden Personen und Sachen 

2 
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durchzuführen. Es ist besonders darauf zu achten, 
daß Eingriffe in die Rechtssphäre . des Betroffenen 
die Verhältnis mäßigkeit im Sinne des § 29 Sicher
heitspolizeigesetz wahren. Die Bestimmungen der 
§§ 141 Abs. 3 und 142 Abs. 1, 2 und 4 StPO gelten 
sinngemäß, es sei denn, es würde der Zweck der 
Maßnahme dadurch vereitelt. 

(3) Über Hergang. und Ergebnis der' Durchsu
chung hat das Organ an Ort und Stelle eine 
kurzgefaßte Niederschrift zu verfassen. Eine 
Ausfertigung ist der durchsuchten Person zu 
übergeben oder am Ort der Durchsuchung 
zurückzulassen. 

Aufsichtsmaßnahmen 

§ 26. (1) Bei. Störungen einer Fernmeldeanlage 
durch eine andere Fernmeldeanlage können die 
Fernmeldebüros jene Maßnahmen anordnen und in 
Vollzug setzen, die zum Schutz der gestörten 
Anlage notwendig und nach den jeweiligen 
Umständen und unter Vermeidung überflüssiger 
Kosten für die in Betracht kommenden Anlagen am 
zweckmäßigsten sind. 

(2) Unbefugt errichtete und betriebene Fernmel
deanlagen können ohne vorherige Androhung 
außer Betrieb gesetzt werden. Für sonst entgegen 
den Bestimmungen dieses Gesetzes errichtete oder 
betriebene Fernmeldeanlagen gilt dies nur, wenn es 
zur Sicherung oder Wiederherstellung eines unge
störten Fernmeldeverkehrs erforderlich ist. 

Einstellung des Betriebes 

§ 27. (1) Der Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr kann aus öffentlichen 
Rücksichten den Betrieb von Fernmeldeanlagen 
ganz oder teilweise oder für bestimmte Arten von 
Fernmeldeanlagen auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit einstellen und die Benützung bestimmter 
Fernmeldeanlagen zeitweisen Beschränkungen un-
terwerfen. . 

(2) Bei einer Verfügung nach Abs. 1 ist unter 
Schonung der wirtschaftlichen und betrieblichen 
Interessen des Betreibers vorzugehen; sie begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung. 

V. Abschnitt 

DATENSCHUTZ 

Begriffe 

§ 28. In diesem Abschnitt bezeichnet der 
Abschnitt 

1. "Betreiber" die PTV oder andere Betreiber 
von Fernmeldediensten im Sinne des' IH. Ab-
schnittes; 

. 

'2. "Stammdaten" alle personenbezogenen Da
ten, die für die Begründung, die Abwicklung, 
Änderung oder Beendigung der Rechtsbezie
hungen zwischen dem Benützer und dem 
Betreiber von Fernmeldediensten oder zur 
Erstellung und Herausgabe von T eilnehmer
verzeichnissen erforderlich sind; dies sind: 
Familienname und Vorname, akademischer 
Grad, Adresse, Teilnehmernummer; 

3. "Vermittlungsdaten" alle personenbezogenen 
Daten, die für den Aufbau einer Verbindung 
oder für die Verrechnung von Entgelten oder 
Gebühren erforderlich sind; dies sind aktive 
und passive Teilnehmernummern, Gebühren
eode, Datum, Zeitpunkt und Dauer der 
Verbindung. 

4. "Inhaltsdaten" die Inhalte übertragener Nach
richten. 

Allgemeines 

§ 29. (1) Stammdaten, Vermittlungsdaten und 
Inhaltsdaten dürfen nur für Zwecke der Besorgung 
eines Fernmeldedienstes ermittelt, verarbeitet oder 
übermittelt werden. 

(2) Die Übermittlung von im Abs. 1 genannten 
Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes darf nur 
auf Grund einer vorherigen schriftlichen Zustim
mung der Betroffenen erfolgen. Die Zustimmung 
gilt nur dann als erteilt, wenn sie ausdrücklich als 
Antwort auf ein Ersuchen des Betreibers gegeben 
wurde. Die Betreiber dürfen die Bereitstellung ihrer 
Dienste nicht von einer solchen Zustimmung 
abhängig machen. 

(3) Der Betreiber ist verpflichtet, den Teilnehmer 
darüber zu informieren, welche personenbezogenen 
Daten er ermitteln und verarbeiten wird, auf 
welcher Rechtsgrundlage und für welche Zwecke 
dies erfolgt und für wie lange die Daten gespeichert 
werden. Diese Information hat in geeigneter Form, 
insbesondere im Rahmen allgemeiner Geschäftsbe
dingungen, und spätestens bei Beginn der Rechtsbe
ziehungen zu erfolgen. Das Auskunftsrecht nach 
dem Datenschutzgesetz bleibt unberührt. 

Stammdaten 

§ 30. (1) Stammdaten dürfen von Betreibernnur 
für folgende Zwecke ermittelt und verarbeitet 
werden: 

1. Abschluß, Durchführung, Änderung oder 
Beendigung des Vertrages mit dem Teilneh
mer; 

2. Verrechnung der Entgelte und 
3. Erstellung von Teilnehmerverzeichnissen. 

(2) Stammdaten sind spätestens nach Beendigung 
der Rechtsbeziehungen mit dem Teilnehmer vom 
Betreiber zu löschen. Ausnahmen sind nur soweit zu-

1293 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 30

www.parlament.gv.at



1293 der Beilagen 11 

lässig, als diese Daten noch benötigt werden, um Ent
gelte zu verrechnen oder einzubringen, Beschwerden 
zu bearbeiten oder sonstige gesetzliche Verpflich
tungen (Aufbewahrungsfristen) zu erfüllen. 

Teilnehmerverzeichnis 

§ 31. (1) Für die Benützung eines öffentlichen 
Fernmeldedienstes hat der Betreiber ein Teilneh
merverzeichnis zu erstellen. Das Teilnehmerver
zeichnis kann in gedruckter Form (Buch), als 
telefonischer Auskunftsdienst, als Bildschirmtext, 
als elektronischer Datenträge~ oder in einer anderen 
technischen Kommunikationsform gestaltet sein. 

(2) In dieses Teilnehmerverzeichnis sind jeweils 
aufzunehmen: Familienname und Vorname, akade
mischer Grad, Adresse und Teilnehmernummer des 
Teilnehmers. 

(3) Mit Zustimmung des Teilnehmers köimen 
noch zusätzliche Daten in das Teilnehmerverzeich
nis aufgenommen werden. Sofern davon auch 
andere Personen betroffen sind, müssen auch diese 
zustimmen. 

(4) Sofern dies ein Teilnehmer wünscht, hat die 
Eintragung der ihn betreffenden Daten in das 
Teilnehmerverzeichnis zu unterbleiben (Nichtein
tragung). 

(5) Die im Teilnehmerverzeichnis eqthaltenen 
Daten dürfen vom Betreiber nur für Zwecke der 
Benützung des Fernmeldedienstes verwendet und 
ausgewertet werden. Jede andere Verwendung ist 
unzulässig. So dürfen die Daten insbesondere nicht 
dafür verwendet werden, um elektronische Profile 
von Teilnehmern zu erstellen oder diese Teilneh
mer, ausgenommen zur Erstellung und Herausgabe 
von Teilnehmerverzeichnissen nach Kategorien zu 
ordnen. Der Betreiber hat durch geeignetetechni
sche Maßnahmen sicherzustellen; daß elektronische 
Teilnehmerverzeichnisse nicht kopiert werden kön
nen. 

Vermittlungsdaten 

§ 32.(1) Vermittlungsdaten dürfen grundsätzlich 
nicht gespeichert werden und si\1d vom Betreiber 
nach Beendigung der Verbindung unverzüglich zu 
löschen. 

(2) Sofern dies für Zwecke der Verrechnung der 
Entgelte erforderlich ist, darf der Betreiber 
Vermittlungsdaten bis zum Ablauf von drei Jahren 
nach Beendigung der Verbindung speichern. Der 
Umfang der gespeicherten Vermittlungsdaten ist 
auf das unbedingt notwendige _ Minimum zu 
beschränken. Die an der Verbindung beteiligte 
Teilnehmernummer für die keine Entgeltpflicht 
besteht, darf nur verkürzt gespeichert werden. 

(3) Gespeicherte Vermittlungsdaten dürfen nur 
für Zwecke der Verrechnung der Entgelte verwen
det werden. 

(4) Es ist dem Betreiber untersagt, einen 
Teilnehmeranschluß nach den von diesem Anschluß 
aus angerufenen Teilnehmernummern auszuwerten. 
Die Bestimmungen der StPO bleiben unberührt. 

Inhaltsdaten 

§ 33. (1) Inhaltsdaten dürfen grundsätzlich nicht 
gespeichert werden. Sofern aus technischen Grün
den eine kurzfristige Speicherung erforderlich ist, 
hat der Betreiber nach Wegfall dieser Gründe die 
gespeicherten Daten unverzüglich zu löschen. 

(2) Der Betreiber hat durch technische und 
organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, daß 
Inhaltsdaten nicht oder nur indem aus technischen 
Gründen erforderlichen Mindestausmaß gespei
chert werden. Die Bestimmungen der StPO bleiben 
unberührt. 

Fangschaltung 

§ 34. (1) Fangschaltung ist die vom Willen des 
Anrufenden unabhängige Feststellung der Identität 
eines anrufenden Anschlusses. 

(2) Der Betreiber ist nicht verpflichtet, technische 
Einrichtungen zur Durchführung einer Fangschal
tung vorzuhalten. 

(3) Fangschaltungen dürfen nur für zukünftige 
Anrufe und nur über schriftlichen Antrag eines 
Teilnehmers eingerichtet werden, wenn dieser eine 
gegen ihn gerichtete mißbräuchliche Verwendung 
einer Fernmeldeanlage im Sinne des § 16 Abs. 2 Z 1 
und 2 glaubhaft macht. Nach Einrichtung der 
Fangschaltung hat der Teilnehmer dem Betreiber 
Datum und Uhrzeit der mißbräuchlichen Verwen
dung zu melden. 

(4 ) Der Betreiber hat das Ergebnis der Fangschal
tung (Teilnehmernummer, Datum; Uhrzeit) sowie 
die Angabe über den Antragsteller der für den 
Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Fernmel
debehörde zu melden. Er darf die Auswertung der 
Fangschaltung nicht an den Antragsteller weiterge
ben. 

Einzelentgeltnachweis 

§ 35. (1) Wenn der Teilnehrrier es beantragt, hat 
der Betreiber sofern dies technisch möglich ist, die 
Gebühren in Form eines Einzelentgeltnachweises 
darzulegen. 

(2) Bei der Erstellung eines Einzelentgeltnach
weises dürfen nur jene Vermittlungsdaten verarbei
tet werden, die dafür unbedingt erforderlich sind. 
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Die passiven Teilnehmernummern dürfen im 
Einzelentgeltnachweis nur in verkürzter Form 
ausgewiesen werden. -

(3) Die Da~en eines Einzelentgeltnachweises sind 
längstens drei Jahre nach Erstellung des Nachweises 
zu löschen. 

VI. Abschnitt 

BEHÖRDEN 

Fe~eldebehörden 

§ 36. Fernmeldebehörden sind der Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr als 
oberste Fernmeldebehörde sowie die ihm unterste
henden Fernmeldebüros und das Zulassungsbüro. 

Zuständigkeit 

§ 37. (1) Der örtliche Wirkungsbereich der 
obersten Fernmeldebehörde und des Zulassungsbü
ros umfaßt das gesamte Bundesgebiet. 

(2) Die Fernmeldebüros sind eingerichtet: 
1. in Graz für die Länder Steiermark und 

Kärnten, 
2. in Innsbruck für die Länder Tirol und 

V orarlberg, 
3. in Linz für die Länder Oberösterreich und 

Salzburg sowie 
4. in Wien für die Länder Wien, Niederöster

reich und Burgenland. 

(3) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Amtshandlungen ist, sofern nicht anderes bestimmt 
ist, das örtlich in Betracht kommende Fernmelde
büro zuständig. Betrifft eine Maßnahme den 
Wirkungsbereich zweier oder mehrerer Fernmelde
büros, ist einvernehmlich vorzugehen. 

(4) Das Zulassungsbüro ist zuständig für die 
Entscheidung über Anträge auf 

1. Typenzulassungvon Funkanlagen (§ 14) und 
.2. Zulassung von Endgeräten (§ 15), 

sowie für den Widerruf von erteilten Zulassungen. 

(5) Die oberste Fernmeldebehörde ist zuständig 
für 

1. die Entscheidung über Rechtsmittel gegen 
Bescheide der Fernmeldebüros und des Zulas
sungsbüros, soweit nicht die Zuständigkeit 
eines unabhängigen Verwaltungssenates gege
ben ist, 

2. die Entscheidung über die Erteilung und den 
Widerruf von Konzessionen zur Erbringung 
reservierter Fernmeldedienste und 

3. die Erlassung und Handhabung der zur 
Durchführung der internationalen Verträge 
erforderlichen V ortschriften, insbesondere 
über die Nutzung des Frequenzspektrums. 

Mitwirkung durch Organe des öffep.tlichen 
Sicherheitsdienstes, Vollstreckung 

§ 38. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits
dienstes haben den Fernmeldebüros und ihren 
Organen über deren Ersuchen zur Sicherung der 
Ausübung der Überwachungsbefugnisse im Rahmen 
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu 
leisten. 

(2) Die von den Fernmeldebehörden erlassenen 
Bescheide sind, sofern sie keine Geldleistung zum 
Gegenstand haben, von den Fernmeldebehörden 
unter Anwendung der Vorschriften des Verwalc 

tungsvollstreckungsgesetzes selbst zu vollstrecken. 

Telekommunikationsbeirat 

§ 39; (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr in grundsätzli
chenFragen 

1. der Vollziehung dieses Gesetzes, insbesondere 
vor Erlassung einer Verordnung nach § 20 
Abs. 2 und 

2. der Entwicklung in den verschiedenen Sekto
ren des Fernmeldewesens, insbesondere unter 
Beachtung der internationalen Entwicklung 
und ihrer Auswirkung auf öffentliche Netzbe
treiber, auf die Konsumenten und auf die 
Situation der österreichischen Telekommuni
kationsindustrie, 

ist ein Beirat (Telekommunikationsbeirat) zu bilden. 

(2) In den Beirat sind je zwei Vertreter 
1. der Bundesarbeitskammer, 
2. der Bundeskammerder Gewerblichen Wirt

schaft, 
3. des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 

sowie je ein Vertreter der Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs und des 
Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindu
strie zu entsenden. Die Tätigkeit im Beirat ist ein 
unbesoldetes Ehrenamt. 

(3) Der Beirat hat aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter des V orsit
zenden für die Dauer von zwei Jahren zu wählen. 
Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Der Beirat hat sich eine Geschäftsordnung zu 
geben, die nähere Bestimmungen, insbesondere über 
die Einberufung des Beirates und die Bildung von 
Arbeitsausschüssen enthält. Mit der Geschäftsfüh
rung des Beirates ist das Bundesministerium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr betraut. Die 
Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. 

(5) Der Beirat faßt seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Beirat 
ist bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln 
der Mitglieder beschlußfähig. Die in der Minderheit 
gebliebenen Mitglieder können begründete Minder-
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heitsvoten abgeben, die dem Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr zur Kenntnis zu 
bringen sind. 

(6) Der Beirat hat zu seinen Beratungen Vertreter 
des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr einzuladen. Er kann auch Vertreter 
anderer Bundesminister sowie Vertreter der PTV 
einladen. Diese sind anzuhören. Der Beirat darf 
ferner zu seinen Beratungen Sachverständige 
beiziehen. 

Preiskommission 

§ 40. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr bei der 
Genehmigung von Geschäftsbedingungen und Tari
fen für die Erbringung von reservierten Diensten, 
ausgenommen solche gemäß § 19 Abs. 3, sowie für 
die Überlassung von Übertragungswegen wird beim 
Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr eine Preiskommission gebildet. 

(2) Den Vorsitz führt ein vom Bundesminister für· 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr bestellter 
Vertreter. Weiters sind in die Preiskommission zu 
entsenden: 

1. je ein Vertreter des Bundesminsteriums für 
Finanzen, des Bundesministeriums für wirt
schaftliche Angelegenheiten und des Bundes
ministeriums für Arbeit un.d Soziales; 

2. je ein Vertreter der B,undeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft, der Bundesarbeits
kammer und der Präsidentenkortferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs; 

3. ein Vertreter der Bundesländer. 

(3) Die Vertreter der Bundesministerien sind von 
den zuständigen Bundesministern, die V ertr~ter 
gemäß Abs. 2 Z 2 von den angeführten Körper
schaften, der Vertreter gemäß Abs. 2 Z 3 auf Grund 
eines Vorschlages der Landeshauptmännerkonfe
renz zu bestellen. Für jeden Vertreter ist ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. Die Tätigkeit ist ein 
unbesoldetes Ehrenamt. 

(4) Der Vorsitzende der Preiskommission kann 
zur Beratung auch Sachverständige heranziehen. 
Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Preiskom- . 
mission sind, soweit sie nicht beamtete Vertreter 
sind, vom Vorsitzenden der Preiskommission auf 
die gewissenhafte Erfüllu-ng ihrer Obliegenheiten zu 
verpflichten. 

(5) § 39 Abs. 4 und 5 gelten sinngemäß. 

(6) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr hat eine Vorprüfung der Geschäftsbe
dingungen und Tarife gemäß Abs.- 1 durchzuführen 
und nach deren Abschluß die Unterlagen der 
Preiskommission zur Begutachtung vorzulegen. 

(7) Der' Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr ist berechtigt, durch seine Organe 

beim betroffenen Unternehmen Auskunft über alles 
zu verlangen, was für die Genehmigung der 
Geschäftsbedingungen oder Tarife erforderlich ist 
und zu diesem Zweck auch in die Wirtschafts- und 
Geschäftsaufzeichnungen Einsicht zu nehmen. 
Vertreter des betroffenen Unternehmens können 
von der Behörde sowohl im Vorprüfungsverfahren 
als auch zur Preiskommission - zur weiteren 
Auskunftserteilung vorgeladen werden. 

VII. Abschnitt 

STRAFBESTIMMUNGEN 

Geheimnismißbrauch 

§ 41. (1) Wer entgegen § 4 Abs. 2 Nachrichten in 
der Absicht, sich oder einem anderen Unberufenen 
Kenntnis vom Inhalt dieser Nachrichten - zu 
verschaffen, aufzeichnet oder einem Unberufenen 
mitteilt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu 
verfolgen. 

Verletzung von Rechten der Benützer 

§ 42. (1) Eine im § 4 Abs. 1 bezeichnete Person, 
die 

1. unbefugt über die Tatsache oder den Inhalt 
des Fernmeldeverkehrs bestimmter Personen 
einem Unberufenen Mitteilung macht oder 
ihm Gelegenheit gibt, Tatsachen, auf die sich 
die Pflicht zur Geheimhaltung erstreckt, selbst 
wahrzunehmen, 

2. eine Nachricht fälscht, unrichtig wiedergibt, 
verändert, unterdrückt, unrichtig vermittelt 
oder unbefugt dem Empfangsberechtigten 
vorenthält, ist, wenn die Tat nicht nach einer 
anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Der Täter ist nur auf Antrag des Verletzten zu 
verfolgen. 

Verwaltungsstrafbestimmungen 

§ 43. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht 
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 30 000 S. zu 
bestrafen, wer 

1. Auflagen, die gemäß § 8 Abs. 5 oder 6 erteilt 
wurden, nicht erfüllt, 

2. entgegen § 12 Änderungen nicht anzeigt oder 
angeOordnete Änderungen nicht befolgt, 

3. entgegen § 16 Abs.2 eine Fernmeldeanlage 
mißbräuchlich verwendet, 
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4. entgegen § 16 Abs.3 Fernmeldeanlagen für 
einen anderen als den bewilligten Zweck, an 
einem nicht bewilligten Standort oder in einem 
nicht bewilligten Einsatzgebiet betreibt, 

5. entgegen § 16 Abs.4 Funksendeanlagen mit 
nicht bewilligten Frequenzen oder Rufzeichen 
betreibt, 

6. entgegen § 16 Abs. 5 Endgeräte so betreibt, 
daß eine Störung des öffentlichen Fernmelde
netzes erfolgt, 

7. entgegen § 16 Abs.6 nicht zugelassene oder 
nicht entsprechend gekennzeichnete Endge
räte mit dem öffentlichen Fernmeldenetz 
verbindet oder in Verbindung mit diesem 
betreibt, 

8. seine Anzeigepflicht nach § 18 Abs. 2 verletzt. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen, 
wer 

1. entgegen § 5 eine Fernmeldeanlage errichtet 
oder betreibt, 

2. entgegen § 7 Funkanlagen einführt, vertreibt 
oder besitzt. 

(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 S zu bestrafen, 
wer 

1. einer auf Grund des § 18 Abs. 2 erlassenen 
Verfügung zuwiderhandelt oder sonst wider
rechtlich Fernmeldedienste erbringt, 

2. entgegen § 19 einen reservierten Fernmelde
dienst erbringt, 

3. einer auf Grund der §§ 25 oder 26 erlassenen 
Anordnung zuwiderhandelt. 

(4) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 
bis 3 liegt nicht vor, wenn die Tat den Tatbestand 
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden 
strafbaren Handlung bildet oder nach andeten 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer 
Strafe bedroht ist. 

(5) Im Straferkenntnis können die Gegenstände, 
mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, 
zugunsten des Bundes für verfallen erklärt werden. 

(6) Die nach diesem Gesetz durch die Fernmelde
büros verhängten Geldstrafen fallen dem Bund zu. 

VIII. Abschnitt 

DIE POST-UND 
TELEGRAPHENVERWALTUNG 

Bereitstellung des öffentlichen Fernmeldenetzes ; 
Erbringung von Femmeldediensten 

§ 44. (1) Die PTV hat eine moderne und 
ausgewogene Fernmeldeinfrastruktur bereitzustel
len und dabei auf technische Entwicklungen sowie 
auf gesamtwirtschaftliche, regionale und soziale 
Aspekte Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Bereitstellung des festen öffentlichen 
Fernmeldenetzes ist der PTV vorbehalten. Die PTV 
ist verpflichtet, das feste öffentliche Fernmeldenetz 
so auszubauen, daß Übertragungswege für Fern
meldeanlagen dem jeweiligen Stand der Technik 
und den Kundenbedürfnissen entsprechend inner
halb angemessener Frist zur Verfügung gestellt 
werden können. 

(3) Die PTV hat reservierte Fernmeldedienste 
bereitzustellen und Geschäftsbedingungen für deren 
Inanspruchnahme zu erlassen. 

(4) Andere Fernmeldedienste sowie mit der 
Erbringung von Fernmeldediensten in wirtschaftli
chem Zusammenhang stehende Leistungen kann die 
PTV im Wettbewerb mit anderen Anbietern 
erbringen. Gewinne aus reservierten Fernmelde
diensten dürfen die Tarifgestaltung bei anderen 
Feinmeldediensten und sonstigen Leistungen nicht 
beeinflussen. Bei der Erbringung von dem freien 
Wettbewerb zugeordneten Dienstleistungen ist eine 
klare organisatorische und rechnungsmäßige Tren-

. nung zu jenen Bereichen vorzunehmen, die mit 
Sonder- oder Exklusivrechten ausgestattet sind. 

(5) Für die Überlassung von Übertragungswegen 
ha.t die PTV Geschäftsbedingungen zu erlassen. 

(6) Für die Erlassung von Geschäftsbedingungen 
gemäß Abs. 3 und 5 hat der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr mit Verordnung 
die Rahmenbedingungen einschließlich der Grund
sätzefür die Tarifgestaltung festzulegen. Hiebei 
sind insbesondere' die Art und der Umfang der 
Leistungspflicht, die Berechnungsgrundlagen für die 
Entgelte, die Schnittstellenbedingungen, die Quali
tät des Angebotes an Übertragungswegen sowie die 
Bedingungen für die Nutzung und Zusammenschal
tung im Rahmen des öffentlichen Fernmeldenetzes 
festzulegen. Die Verordnung hat auf die Verpflich
tungen, die sich für die Republik Österreich aus 
internationalen Rechtsvorschriften ergeben, Be
dacht zu nehmen. 

Rechtsbeziehungen zwischen PTV und ihren 
Kunden 

§ 45. (1) Die im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme von Leistungen der PTV im 
Bereich des Fernmeldewesens entstehenden Rechts
beziehungen sind privatrechtlicher Natur. Die 
Geschäftsbedingungen in ihrer. jeweils geltenden 
Fassung regeln die Rechtsbeziehungen zwischen der 
PTV und ihren Kunden. 

(2) Die Geschäftsbedingungen sind von der PTV, 
unbeschadet des § 21 Abs.4, in geeigneter Form 
kundzumachen. 

(3) Jedermann ist berechtigt, unter Einhaltung 
der Geschäftsbedingungen die betreffenden Lei
stungen der PTV in Anspruch zu nehmen. 
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(4) Änderungen der Geschäftsbedingungen sind 
mindestens drei Monate vor ihrer Wirksamkeit in 
geeigneter Form kundzumachen. Änderungen der 
den Verträgen zugrundeliegenden Vertragsinhalte 
berechtigen die Veitragspartner der PTV innerhalb 
von 4 Wochen ab Kundmachung der Änderung den 
Vertrag zu kündigen. 

Entgelte 
§ 46. (1) Die PTV hat die Entgelte für ihre 

Leistungen im Bereich des Fernmeldewesens unter 
Bedachtnahme auf die jeweils zugrundeliegenden . 
Kosten, die von ihr zu erfüllenden Aufgaben und 
ihre Ertragslage zu gestalten. Die Entgelte sind in 
den Geschäftsbedingungen zu regeln. . 

(2) Bezweifelt ein Kunde die Richtigkeit des ihm 
mit Rechnung zur Bezahlung vorgeschriebenen 
Betrages, so hat die PTV auf schriftlichen Antrag 
alle der Ermittlung dieses Betrages zugrundegeleg
ten Faktoren zu überprüfen und anhand des 
Ergebnisses dieser Überprüfung die Richtigkeit der 
Rechnung zu bestätigen oder die Rechnung 
entsprechend zu ändern. Die Fälligkeit des in 
Rechnung gestellten Betrages bleibt von der 
Einleitung eines solchen Verfahrens unberührt. Von 
der PTV zuviel eingehobene Beträge sind samt den 
gesetzlichen Zinsen ab Inkassotag zu erstatten. 

(3) Für den Fall, daß ein Fehler festgestellt wird, 
der sich ium Nachteil der Kunden ausgewirkt 
haben könnte, ist in den Geschäftsbedingungen eine 
auf dem durchschnittlichen Ausmaß der Inan
spruchnahme dieses Fernmeldedienstes durch den 
Kunden . basierende Pauschalabgeltung festzuset
zen. 

Haftung 
§ 47. Die PTV haftet hinsichtlich der Besorgung 

der reservierten Fernmeldedienste sowie hinsichtlich 
der Überlassung von Übertragungswegen aus
schließlich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts. 
Die Haftung für entgangenen Gewinn ist al,lsge
schlossen. Für betriebsunfähig gewordene, von der 
PTV zur Verfügung gestellte Einrichtungen des 
öffentlichen Fernmeldenetzes oder reservierte Fern
meldedienste, sind die für die Dauer der Betriebsun
fähigkeit für den Übertragungsweg erfolgten 
Zahlungen zu erstatten, falls die Betriebsunfähig
keit, nachdem sie der PTV bekanntgeworden ist, 
länger als einen vollen Kalendertag gedauert hat. 
§ 23 bleibt unberührt. 

IX. Abschnitt 

ÜBERGANGS- UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
§ 48. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

treten außer Kraft: 

1. das Fernmeldegesetz, BGBI. Nr.170/1949, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 25/1993 

2: folgende gemäß Bundesgesetz vom 5. Juli 
1972, BGBI. Nr. 267, als Bundesgesetz gelten
den Verordnungen: 
a) Verordnung des Bundesministeriums für 

Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom 
6. Juni 1955 über die Aussendung und den 
Empfang von Funknachrichten an mehrere 
Empfänger (Funknachrichtenverordnung), 
BGBI. Nr. 132/1955; 

b ) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom 
24. Oktober 1955 über die Benützung der 
für den öffentlichen Verkehr bestimmten 
Fernschreibanlagen und über die Bewilli
gung zur Errichtung und zum Betrieb von 
privaten Fernschreibanlagen (Fernschreib
verordnung), BGBI. Nr. 216/1955, in der 
Fassung der Verordnung BGBI. Nr. 113/ 
1958 und BGBl. Nr. 111/1965; 

c) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 
i 8. September 1961 über Privatfernmelde
anlagen, BGBl. Nr.23911961, geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.344/ 
1977;' 

. d) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 
15. April 1964 über die Benützung der für 
den öffentlichen Verkehr bestimmten 
Telegraphen (Telegraphenordnung), 
BGBl. Nr. 83/1964, geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 617/1977; 

e) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und ElektrizitätSwirtschaft vom 
13. Oktober 1964 über die Benützung des 
für den öffentlichen Verkehr bestimmten 
Fernsprechnetzes mit privaten Bildtelegra
phengeräten für Bildübertragungen (Bild
übertragungsordnung), BGBI. Nr. 247/ 
1964; 

f) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun
gen vom 10. November 1966 über die 
Benützung der für den öffentlichen Ver
kehr bestimmten Fernsprechanlagen 
(Fernsprechordnung), BGBI. Nr. 267/ 
1966~ 

Übergangsbestimmungen 

§ 49. (1) Die in folgenden gemäß Bundesgesetz 
vom 5. Juli 1972, BGBI. Nr. 267, als Bundesgesetz 
geltenden Verordnungen den Fernmeldebehörden 
zukommenden Aufgaben und Befugnisse gehen auf 
die Fernrrieldebüros über, wobei' für die oberste 
Fernmeldebehörde das Bundesministerium für öf
fentliche Wirtschaft und Verkehr und für die 
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16 1293 der Beilagen 

Fernmeldebehörde I. Instanz das jeweils örtlich 
zuständige Fernmeldebüro tritt: 

a) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Betriebe vom 

. 21. Dezember 1953 über die Errichtung und 
den Betrieb von Amateurfunkstellen (Ama
teurfunkverordnung), BGBJ. Nr. 30/1954, in 
der Fassung der Verordnung BGBI. Nr. 326/ 
1962, 

b ) Verordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
vom 6. April 1967 über Funker-Zeugnisse 
(Funker-Zeugnisverordnung), BGBI. 
Nr.139/1967. 

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes anhängige Vewaltungsverfahren 
sind nach der bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geltenden Rechtslage zu Ende zu 
führen. 

(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehende Bewilligungen, Konzes
sionen und Zulassungen bleiben aufrecht; Bewilli
gungen für Fernmeldeanlagen, die nunmehr bewilli
gungsfrei sind (§ 6), erlöschen mit Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes. 

(4) § 8 Abs. 6 dieses Gesetzes und § 22 Abs. 1 
zweiter Satz Rundfunkverordnung sind nicht an
zuwenden auf den Ausbau von Gemeinschaftsan
tennenanlagen (§ 2 Abs. 4 Rundfunkverordnung) 
und Programmzubringungseinrichtungen dessel
ben Bewilligungsinhabers, die zum 1. Juli 1993 be
willigt waren. Dies gilt auch für die zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Zusammenschaltungen von 
Antennenanlagen gemäß § 23 Abs. 2 Rundfunkver
ordnung. 

. Erlassung von Geschäftsbedingungen durch die PTV 

§ 50. (1) Die PTV hat Geschäftsbedingungen 
einschließlich Entgeltregelungen ehestmöglich, spä
testens jedoch ein Jahr nach dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes zu erlassen. 

(2) Bis zum Inkrafttreten der Geschäftsbedingun
gen sind die Abschnitte I, II und IV der im § 46 Z 2 
lit. b sowie die in § 46 Z 2 lit. d, e und f genannten 
Rechtsvorschriften als Geschäftsbedingungen sinn
gemäß anzuwenden. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der Entgeltregelungen 
nach Abs. 1 gelten die in der Anlage zum 
Fernmeldegebührengesetz, BGBI. Nr. 170/1970, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 42211991, in den Abschnitten I bis VI enthalte
nen Bestimmungen über die Bemessung und 
Entrichtung von Benützungsgebühren als Regelun
gen im Sinne des Abs. 1. 

Verweisungen 

§ 51. Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf 
andere Bundesgesetze sind als Verweisungen auf die 
jeweils geltende Fassung zu verstehen . 

Vollziehung 

§ 52. Mit der Voll;iehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr betraut. 

Inkrafttreten 

§ 53. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. April 
1994 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgeset
zes können bereits ab dem auf seine Kundmachung 
folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch 
frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes in Kraft gesetzt werden. 

Artikel 2 

(1) Fernmeldebehörde im Sinne des § 20 Abs. 5 des 
Rundfunkgesetzes und im Sinne der gemäß Bundes
gesetz vom 5. Juli 1972, BGBI. Nr. 267, als Bundes
gesetz geltenden Verordming des Bundesministers 
für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft vom 23. No
vember 1965 über die Errichtung und den Betrieb 
von Rundfunk- und Fernsehrundfunk-Empfangsan
lagen (Rundfunkverordnung), BGBI. Nr. 333/1965, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz), BGBI. 
Nr. 507/1993, ausgenommen deren § 2 Abs. 4 und 
deren Abschnitte VI und VIa, ist die PTV . 

(2) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr kann durch Verordnung aus Gründen 
der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Einfachheit 
den Rechtsnachfolger der PTV mit der 

1: Erteilung von Rundfunk- und Fernsehrund
funkbewilligungen, 

2. Einhebung der Rundfunk- und Fernsehrund
funkgebühren und 

3. Entscheidung über Anträge auf Befreiung von 
den in Z 2 genannten Gebühren 

betrauen und ermächtigen, in seinem Namen tätig 
zu werden. In einer solchen Verordnung ist auch 
eine Abgeltung für diese Tätigkeit festzusetzen. 

Artikel 3 

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver
fahrensgesetzen 1991, BGBI. Nr. 50, zuletzt geän-
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1293 der Beilagen 17 

dert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 509/1993, ,,23a. der Fernmeldebüros und des Zulassungsbü-
wird wie folgt geändert: ros"; ~ 

1. Art. Ir Abs. 2 Z 23 lautet: 

,,23. der Post- und Telegraphendirektionen als 
Postbehörden" ; 

2. In Art. Ir Abs. 2 wird nach Z 23 eingefügt: 

3. Art. XII Abs. 3 und 4 erhalten die Bezeichnung 
,,(4) und (5}", als Abs. 3 wird eingefügt: 

,,(3) Art.II Abs. 2 Z 23 und Z 23a in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 tritt mit 
xxxxxx in Kraft." 
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18 1293 der Beilagen 

VORBLATT 

Problem: 

Das derzeit geltende österreich ische Fernmelderecht geht im wesentlichen auf das aus dem Jahre 1949 
stammende Fernmeldegesetz, BGB!. Ne. 170, zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGB!. Nr. 25/1993 sowie 
auf dessen neun Durchführungsverordnungen zurück. 

Die betreffenden Rechtsnormen haben sich zwar in der Praxis bewährt, neue T echnologien und neue 
Fernmeldedienste, das geänderte Verständnis und die neue Einstellung der Gesellschaft zur 
Telekommunikation und die internationale Entwicklung im Bereich der Telekommunikation erfordern eine 
grundlegende Neukonzeption der einschlägigen Vorschriften. 

Lösung: 

Neugestaltung des Fernmelderechts unter Berücksichtigung folgender Kriterien 
Sicherung einer flächendeckenden Infrastruktur im Nachrichtenverkehr 
Öffnung des Marktes durch größere Bewilligungsfreiheit 
Freier Wettbewerb bei vielen Fernmeldediensten 
Garantierte flächendeckende Versorgung im Nachrichtenverkehr 
Datenschutz 
Trennung hoheitlicher und betrieblicher Funktionen 
Bereinigung der bisherigen Rechtszersplitterung 

Alternativen: 
Novellierung des alten Fernmeldegesetzes, damit aber Beibehaltung der bisherigen Rechtszersplitte

rung und Verschlechterung der Rechtsqualität. 

Kosten: 

Das Gesetz verursacht keine zusätzlichen Kosten, da die zur Vollziehung erforderliche 
Behördeninfrastruktur bereits mit der Novelle BGB!. Nr. 25/1993 geschaffen wurde und seit 1. Jänner 1993 
besteht. 

Konformität mit EG-Recht ist gegeben. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das derzeit geltende österreichische Fernmelde
recht geht im wesentlichen auf das aus dem Jahre 
1949 stammende Fernmeldegesetz, BGBl. Nr.170, 
zuletzt geändert mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 25/ 
1993, zurück sowie auf dessen neun Durchfüh
rungsverordnungen, welche die einzelnen Sachbe
reiche des Fernmelderechts teils bewilligungsrecht
lich, teils benützungsrechtlich regeln. Diese Verord
nungen wurden mit Bundesgesetz BGBl. Nr. 267/ 
1972 en bloc auf Gesetzesstufe gestellt und in der 
Folge zum Teil novelliert. Die betreffenden 
Rechtsnormen haben sich zwar als ausreichend 
flexibel gezeigt und in der Praxis gut bewährt; neue 
Technologien und neue Fernmeldedienste, vor 
allem aber das geänderte Verständnis und die neue 
Einstellung des einzelnen und der Gesellschaft zur 
Telekommunikation erfordern eine grundlegende 
Neukonzeption der einschlägigen Vorschriften. 

Zur Vorbereitung der legistischen Arbeiten hat 
daher das Bundesministerium für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr, Generaldirektion für die Post
und Telegraphenverwaltung, Ende 1989 der Wirt
schaftSuniversität Wien einen Forschungsauftrag 
zur Durchführung einer internationalen rechtsver
gleichenden Studie erteilt. Das Ergebnis dieser 
Studie und die erforderliche' Anpassung . des 
österreichischen Fernmelderechts an das einschlä
gige EG-Gedankengut (insbesondere bezüglich der 
Liberalisierung des Telekommunikationswesens) 
haben den nunmehr vorgelegten Entwurf maßgeb
lich geprägt. 

Eine wichtige Zielvorgabe für das neue Fernmel
derecht bestand insbesondere darin, für die schon 
bisher in vielen Bereichen des Telekommunikations
wesens pragmatisch entwickelten, von den Grund
sätzen der Kundenfreundlichkeit und unbürokrati
schen Geschäftsführung geleiteten Verwaltungs
praktiken eine ausdrückliche gesetzliche Absiche
rung zu schaffen. 

Eine ganz wesentliche Neuerung sieht der 
Entwurf durch die vollständige funktionelle und 
organisatorische Trennung des behördlichen Berei
ches vom Bereich des Dienstleistungsunternehmens 
vor. Der behördliche Bereich wird auf ein Minimum 
an staatlichen Ordnungsaufgaben beschränkt sein. 

Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Dienstlei
stungsunternehmen Post- und Te!egraphenverwal
tung einerseits und den Kunden dieses Unterneh
mens andererseits werden auf privatrechtlicher Basis, 
geregelt sein, sodaß in Streitfällen nicht wie bisher 
Verwaltungs behörden, sondern unabhängige Ge
richte zu entscheiden haben werden. 

Auch der Datenschutz, der im Bereich des 
Telekommunikationswesens eine sehr sensible Ma
terie darstellt, ist in diesem Entwurf erstmals 
umfassend gesetzlich geregelt. 

11. Besonderer Teil 

Zu § 1 Abs.l: 

Dieser Absatz enthält eine programmatische 
Zweckdefinition; Die hier genannten Zwecke 
dienen auch zur Orientierung bei der Vollziehung 
des Gesetzes. ' 

Zu § 1 Abs.2 und 3: 

Die Ausnahmeregelungen für Behördenzwecke, 
insbesondere für Zwecke der Landesverteidigung, 
ergeben sich aus den speziellen Aufgabenbereichen 
dieser Behörden. Die einvernehmliche Frequenz
nutzung ist jedenfalls sichergestellt. Die Ausnahme 
gemäß Abs. 3 gilt nur für die im § 36 genannten 
Fernmeldebehörden, als insbesondere für die vier 
Fernmeldebüros. 

Zu § 2: 

Z 2 Die Legaldefinition des Begriffes "Fernmel
deanlage" folgt jener des - praktisch 
weltweit geltenden Internationalen 
Fernmeldevertrages (N airobi, 1982). 

Z 3 Der Begriff "Funkanlage" umfaßt im 
Unterschied zur bisherigen Regelung nicht 
mehr jene leistungsgebundenen Fernmelde
anlagen, die Frequenzen über 10 kHz 

. verwenden. 

Z 4 Die Legaldefinition des Begriffes "Endge
rät" folgt der in der EG-Richtlinie 91/263/ 
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EWG verwendeten Definition. Der Begriff 
"Endgerät" ist daher im Sinne dieser 
Richtlinie zu interpretieren. 

Z 5 Die Legaldefinition des Begriffes "Öffentli
ches Fernmeldenetz" folgt der Definition in 
der EG-Richtlinie 90/387/EWG über den 
offenen Netzzugang. In diesem Zusam
menhang ist darauf hinzuweisen, daß ein 
nicht-öffentliches Fernmeldenetz eine be
willigungspflichtige Fernmeldeanlage ge
mäß Z 2 darstellt und unter den V orausset
zungen des § 8 bewilligt werden kann. 

Z 6 Die Legaldefininition des Begriffes "Festes 
Öffentliches Fernmeldenetz" folgt der Defi
nition, die der in Aussicht genommenen 
EG-Richtlinie über den "Offenen Netzzu
gang bei Sprachtelefonie" enthalten ist. 

Z 7 Diese Legaldefinition entspricht der in 
EG-Richtlinie 90/387/EWG über den 
offenen Netzzugang. 

Z 8 Fernmeldeanlagen innerhalb der Grenzen 
eines Grundstückes oder innerhalb der 
Grenzen zusammenhängender Liegen
schaften desselben Eigentümers sind gemäß 
§ 6 Abs. 1 Z 4 bewilligungsfrei. Werden 
daher mit solchen Anlagen Dienste (Über
mittlung von Nachrichten für Dritte) 
erbracht, so gelten diese nicht als "Fernmel
dedienst" im Sinne der Begriffsbestimmun
gen. Die Bestimmungen des Gesetzes 'über 
Fernmeldedienste sind daher auf diese Fälle 
nicht anwendbar. 

Z 10 Für den Telefondienst werden sowohl die 
Begriffe "Telefoniedienst" als auch 
"Sprach-Telefondienst" oder "Telefon
sprechdienst" verwendet. Die Legaldefini
tion übernimmt den in den EG-Richtlinien 
verwendeten Ausdruck "Sprach-Telefon
dienst". Die Definition orientiert sich an der 
EG-Richtlinie 90/387/EWG und ist daher 
im Sinne dieser Richtlinie zu interpretieren. 

Zu § J Abs.l: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Zu § J Abs. 2: 

Der Schutz des Lebens und -der Gesundheit von 
Menschen sowie auch der 'Schutz des ungestörten 
Betriebes von Fernmeldeanlagen ist gegenüber der 
bisherigen Rechtslage umfassender gestaltet. Neu ist 
die gesetzliche Verankerung der Erfordernisse des 
Umweltschutzes auch auf dem Fernmeldesektor. 
Um hier überzogene Ansprüche hintanzuhalten, ist 
auch die wirtschaftliche Zumutbarkeit als zu' 
beachtende Komponente eingefügt worden. Siehe 

in diesem Zusammenhang auch Art. 4 der EG
Richtlinie über Telekommunikationsendeinrichtun
gen, 911263/EWG, wo die grundlegenden Anfor
derungen an Endeinrichtungen (Endgeräte) nor
miert werden. 

Z § J Abs. J: 

Diese Bestimmung bildet die Rechtsgrundlage für 
die VerordnUl1gen, mit denen die technischen 
Detailregelungen für Fernmeldeanlagen erlassen 
werden sollen. So können auf der Grundlage dieser 
Ermächtigung die technischen Inhalte der einschlä
gigen EG-Richtlinien durch Verordnung in das 
österreichische Recht umgesetzt werden; insbeson
dere die Richtlinie 911263/EWG über Telekommu
nikationsendeinrichtungen und deren grundlegende 
Anforderungen. 

Zu § J Abs. 4 und 5: 

Die hier vorgesehene Verbindlicherklärung voll 
ÖNORMEN dient der Entlastung der Verordnun
gen durch bloßen Verweis auf eine bestehende, 
meist umfangreiche technische Norm. 

Eine mögliche Entlastung bezweckt auch die in 
Abs. 5 vorgesehene Möglichkeit, zumeist umfang
reiche Vorschriften technischen Inhaltes, die noch 
dazu nur für einen kleinen Kreis von Normadressa
ten (Gerätehersteller) von Interesse' sind, durch 
Auflage zur Einsicht bei der Behörde kundzuma
chen. 

Zu § 4 Ahs. 1: 

Die hier enthaltene Regelung der Geheimhal
tungspflicht löst die Bestimmungen der §§ 17 bis 19 
des bisherigen Fernmeldegesetzes ab. Die im 
geltenden Fernmelderecht enthaltene gesonderte 
Erwähnung der "Beauftragten und Bediensteten der 
Post- und Telegraphenverwaltung" (§ 17 des . 
Fernmeldegesetzes) entfällt zugunsten einer mehr 
sachbezogenen Regelung. 

Zu § 4 Abs. 2: 

Die im § 18 des bisherigen Fernmeldegesetzes 
zugunsten von Behörden ganz allgemein statuierte 
Einschränkung des Funkgeheimnisses ist im Inter
esse eines umfassenden Geheimnisschutzes im 

. Entwurf nicht mehr enthalten. 

Zu § 5 Abs. 1: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. Die grund
sätzliche Pflicht zur Bewilligung der Errichtung und 
des Betriebes von Fernmeldeanlagen ist Grundlage 
und Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen 
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und störungsfreien Fernmeldeverkehr, welcher an 
die Einhaltung bestimmter technischer, funktionel
ler und betrieblicher Bedingungen gebunden ist. 
Weicht eine Fernmeldeanlage von diesen Bedingun
gen ab, . so ist es im Interesse des störungsfreien 
Betriebes anderer Fernmeldeanlagen erforderlich, 
regulierend einzugreifen. 

Zu § 5 Abs. 2 und 3: 

Entsprechen der bisherigen Rechtslage. Der 
örtliche Wirkungsbereich der bisherigen Fernmel
debehörden 1. Instanz entspricht jenem, der nun
mehrigen Fernmeldebüros, ausgenommen Steier
mark und Kärnten, wo jeweils eine Post- und 
Telegraphendirektion besteht, das neugeschaffene 
Fernmeldebüro in Graz aber für die Bundesländer 
Steiermark und Kärnten zuständig ist. 

Ist der Antragsteller keine natürliche Person, so 
bestimmt sich die Zuständigkeit statt nach dem 
ordentlichen Wohnsitz nach dem Sitz (Sitz des 
Unternehmens usw.). 

Zu § 5 Abs. 4: 

Normiert die Zuständigkeit für die Erteilung der 
Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb von 
Fernmeldeanlagen auf Verkehrsmitteln, weil derar
tige Anlagen naturgemäß im örtlichen Wirkungsbe
reich verschiedener Fernmeldebüros betrieben wer
den können. 

Zu § 6 Abs. 1: 

Entspricht im wesentlichen der bisherigen 
Rechtslage. Die Ausnahmebestimmung für Strom
versorgungsunternehmen in Z 5 wurde allgemeiner 
gefaßt, um eine flexiblere Handhabung im Interesse 
der Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. 
Unter "verbinden" gemäß Abs. 1 ist das "technische 
Verbinden" in Form einer Zusammenschaltung zu 
verstehen; also die Zusammenschaltung von Netz
abschlußunkt mit Netzabschlußpunkt. 

Zu § 6 Ahs.2 : 

Gemäß Abs. 2 entfällt die Bewilligungspflicht für 
Fernmeldeanlagen, welche auf der Basis von 
Mietleitungen errichtet und betrieben werden, weil 
für derartige Fernmeldeanlagen zusätzliche Ord
nungsfunktionen entbehrlich sind. 

Zu § 6 Abs. 3: 

Die Bewilligungspflicht für Funkanlagen gründet 
sich auf die bereits erwähnte Möglichkeit, ihren 
Standort unabhängig von der Verfügbarkeit über 
Übertragungswege zu verändern, sowie auf die 

Ausbreitungseigenschaften 
Wellen. 

Zu § 6 Abs. 4: 

elektromagnetischer 

Die hier normierte Bewilligungsfreiheit bezieht 
sich nur auf Funkanlagen des öffentlichen Fernmel
denetzes oder solche, die zum Betrieb des 
öffentlichen Fernmeldenetzes bestimmt sind. Durch 
die Einschränkung auf das öffentliche Netz ist die 
Ausnahmeregelung auch vertretbar, weil dadurch 
keine Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen 
Netzen oder Wettbewerbsdiensten erfolgt. Derar
tige Anlagen waren auch bisher bewilligungsfrei. 

Um Probleme bei der Frequenznutzung hintan
zuhalten, sind die jeweils erforderlichen Frequenzen 
auch für diese Anlagen vom Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr festzusetzen. 

Zu § 7 Abs. 1 und Abs. 2: 

Entgegen der bisherigen Rechtslage wurde im 
Sinne einer Liberalisierung die Bewilligungspflicht 

. für Einfuhr, Vertrieb und Besitz auf Funksendeanla
gen eingeschränkt. Damit sind reine Funketnpfangs
arilagen (wie Radio, Fernseher) von dieser Bewilli
gungspflicht grundsätzlich befreit. Der Betrieb 
solcher Geräte bedarf aber auch weiterhin einer 
Bewilligung gemäß § 5. Für Funksendeanlagen 
wurde die bisherige Regelung aber großteils 
beibehalten, weil bei diesen Anlagen im Hinblick auf 
die Möglichkeit, den Standort unabhängig von der 
Verfügbarkeit von Übertragungswegen zu verän
dern, sowie auf die Ausbreitungseigenschaften 
elektromagne·tischer Wellen ein erhöhter Ord-

, nungsbedarf besteht. Die Bewilligungspflicht für die 
Herstellung von Geräten ist entfallen, da ihr Inhalt 
durch die Einfuhr-, Vertriebs- oder Besitzbewilli
gung bzw. durch die Benützungsbewilligung 
abgedeckt wird. 

Von als Endgeräte zugelassenen Funkanlagen 
sind keine Beeinträchtigungen des Fernmeldever
kehrs zu erwarten; darüber hinaus wäre das 
Erfordernis einer Einfuhr-, Vertriebs- oder Besitz
bewilligung für Endgeräte mit dem EG-Recht 
unvereinbar. 

Zu § 7 Abs. 3: 

Einfuhr, Vertrieb und Besitz von Funkempfangs
anlagen ist grundsätzlich bewilligungsfrei. Funk
empfangsanlagen, deren Verwendung eine Gefähr
dung der öffentlichen Sicherheit bewirken kann 
oder die der Erfüllung behördlicher Aufgaben 
geradezu entgegenstehen, sollen auch weitethin 
bewilligungspflichtig bleiben. Hier ist in erster Linie 
an Radar- und Laserwarngeräte gedacht. Um eine 
möglichst flexible Vollziehung zu gewährleisten, 
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soll der Bundesminister für öffentlich Wirtschaft 
und Verkehr solche Ausnahmen durch Verordnung 
festlegen können. 

Zu § 8 Abs.1: 

Grundsätzlich sind allen Anträgen Gutachten und 
dergleichen zum Nachweis der technischen V oraus
setzungen vom . Antragsteller auf seine Kosten 
anzuschließen. Reichen diese Unterlagen nicht aus, 
kann die Behörde die Vorlage weiterer Unterlagen 
verlangen oder mit Zustimmung des Antragstellers 
auf seine Kosten auch einholen. 

Der Zweck der beantragten Bewilligung oder der 
in Aussicht genommenen Nachrichtenverbindung 
ist deshalb anzugeben, weil er im Bewilligungsbe
scheid anzugeben ist und weil bewilligte Fernmelde
anlagen nur für den bewilligten Zweck betrieben 
werden dürfen (§ 16 Abs. 3). 

Zu § 8 Abs. 2: 

Diese Bestimmung sieht im Sinne der Verfahrens
ökonomie vor, daß die Errichtung und der Betrieb 
von bestimmten Fernmeldeanlagen auch generell 
bewilligt werden kann, wenn durch den Aufbau und 
die Funktionsweise der betreffenden Gerätetypen 
eine Störung anderer Fernmeldeanlagen ausge
schlossen ist. Ebenfalls aus verfahrensökonomischen 
Gründen kann die Einfuhr, der Vertrieb und der 
Besitz von Funksendeanlagen allgemein für be
stimmte Gerätearten oder -typen bewilligt werden. 

Zu § 8 Abs. 3: 

Funkanlagen, die öffentlichen Zwecken bzw. 
öffentlichen Interessen dienen, sind bei der 
Zuteilung von Frequenzen bevorzugt zu behandeln. 
Durch den letzten Halbsatz wird sichergestellt, daß 
diese Bevorzugung nicht zum "Horten" von 
Frequenzen mißbräuchlich in Anspruch genommen 
wird. 

Zu § 8 Abs. 4 und Abs. 5: 

Entsprechen jeweils der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 8 Abs. 6: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. Diese 
Bestimmung bezweckteeine möglichst ökonomische 
Nutzung bereits vorhandener Infrastruktur im 
öffentlichen Interesse. 

Eine ähnliche Bestimmung enthält § 22 Abs. 1 der 
Rundfunkverordnung bzw. § 18 Abs. 2 der Privat
fernmeldeanlagenverordnung. Im Bericht des Ver
kehrssausschusses zur Novelle der Rundfunkver-

ordnung (536 der Beilage Sten.Prot. 14 GP) wird 
dazu ausgeführt: "Der Verkehrsausschuß geht 
bezüglich des Begriffes geführte Breitbandstrom
wege davon aus, daß darunter nur solche 
Breitbandstromwege zu verstehen sind, die zum 
Zeitpunkt, zu welchem sie für die Realisierung des 
dem Bewilligl.mgsantrag zugrundeliegenden Pro
jektes benötigt werden, auch tatsächlich zur 
Verfügung stehen." 

Diese Grundsätze gelten nach wie vor und sind 
daher auch auf die Vollziehung des § 8 Abs. 6 
anzuwenden. . 

Als Breitbandübertretungswege gelten derzeit alle 
Stromwege mit einer Übertragungskapazität von 
mehr als 2 Mega-Bit/Sekunde. 

Zu § 8 Abs. 7: 

Die hier vorgesehene Möglichkeit zur Übertra
gung einer Bewilligung soll insbesondere beim 
Verkauf eines Unternehmens den rechtlich abgesi
cherten lückenlosen Betrieb einer Fernmeldeanlage 
(zB Taxifunkdienst) sicherstellen. 

Zu §9: 

Für die Erprobung neuer Techniken soll der 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr eine befristete Ausnahmebewilligung ertei
len können, selbst wenn die Anlage den geltenden 
technischen Normen nicht oder nicht ganz 
entspricht. 

Die in Abs. 2 vorgesehene Delegierungsmöglich
keit an die Fernmeldebüros dient verfahrensökono
mische'n Zwecken. 

Zu § 10 Abs. 1: 

Diese Bestimmung bildet die Grundlage für die' 
Vorschreibung von Gebühren bei Bewilligungen, 
Zulassungen und Konzessionserteilungen. 

Zu § 10 Abs. 2: 

Entgegen der bisherigen Regelung ist es nur mehr 
möglich, die tatsächlich entzogene Gebühr vorzu
schreiben. Die Vorschreibung einer entsprechend 
erhöhten Gebühr als Strafe wurde fallengelassen. 
Dafür wurde der Strafrahmen für das widerrechtli
che Errichten oder Betreiben auf 50 000 S erhöht 
(§ 41 Abs. 2). 

Zu § 10 Abs. 3: 

Die Masse der Bewilligungsgebühren wird auch 
schon derzeit nicht mittels Bescheides, sondern 
mittels Rückstandsausweises eingetrieben. Für diese 
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billigere Form der Eintreibung bedarf es jedoch laut 
Lehre einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächti
gung (vgl. die BAO). 

Zu § 11 Abs. 1: 

Hier sind die Gründe, die zu einer Ablehnung 
eines Antrages zur Errichtung oder zum Betrieb 
einer Fernmeldeanlage führen,r,axativ aufgezählt. 

Z 1: In diesem Fall erfüllt die Anlage nicht die 
genormten technischen Standards. 

Z 2 und Z 3: Grundsätzlich soll die· Erfüllung 
eines legitimen Nachrichtenbedürfnisses 
sichergestellt werden, zugleich soll jedoch 
ein unwirtschaftlicher paralleler oder inein
ander geschachtelter Betrieb von Fernmel
deanlagen vermieden werden. 

Z 4 und Z 5: Diese Ablehnungsgründe tragen 
dem Umstand Rechnung, daß Frequenzen 
nur begrenzt zur Verfügung stehen. 

Z 6: Damit soll sichergestellt werden, daß nach 
einem Widerruf wegen eines Verstoßes 
gegen dieses Gesetz nicht unverzüglich 
wieder ein Antrag auf Bewilligung gestellt 
und der Widerruf damit ad absurdum 
geführt wird. 

Zu § 11 Abs.2: 

Die Einfuhr einer Funksendeanlage erfolgt 
vielfach zu dem Zweck eine Typenzulassung in 
Österreich zu erlangen. Es wäre daher nicht 
sinnvoll, bereits für die Einfuhrbewilligung den 
Nachweis der Einhaltung der technischen Normen 
in vollem Umfang zu verlangen. Deshalb wird 
anläßlich der Einfuhrbewilligung nur eine verein
fachte Prüfung im Hinblick auf die Einhaltung der 
technischen Normen, insbesondere auf ein allfälli
ges Störverhalten der Anlage durchzuführen sein. 

Zu § 12 Abs. 1: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 12 Abs. 2: 

, Aus den hier genannten wichtigen Gründen kann 
es erforderlich sein, auch rechtskräftige Bescheide 
abzuändern. Die Gründe dafür sind taxativ 
aufgeZählt. Durch die Verpflichtung zu möglichst 
schonender Vorgangsweise sollen die Auswirkun
gen einer solchen Änderung für den Bewilligungsin
haber möglichst gering gehalten werden. 

Zu § 12 Abs. 3: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. Der Hin
weis auf das Amtshaftungsgesetz dient der KlarsteI
lung. 

Zu § 13: 

Entspricht 1m wesentlichen der bisherigen 
Rechtslage. 

Zu § 13 Abs. 1 Z 4 wird einerseits auf die 
Möglichkeit der Weiternutzung einer Bewilligung 
durch die Verlassenschaft bei gewerblich genutzten 
Bewilligungen gemäß § 13 Abs. 6 und andererseits 
die Möglichkeit zur Übertragung der Bewilligung 
auf eine andere Person bzw. Institution gemäß § 8 
Abs. 7 verwiesen. 

Zu § 14 Abs. 1: 

So wie bisher soll es möglich sein, Typen von 
Funkanlagen zuzulassen, dh. festzustellen, daß sie 
den einschlägigen technischen Normen entspre
chen. Anders als bisher soll einen solchen Antrag 
aber nur der Hersteller des Gerätes bzw. sein 
Bevollmächtigter im Inland stellen können. Damit 
soll eine Mehrfachzulssung ein und derselben 
Anlage au( Grund von Anträgen verschiedener 
Antragsteller (Vertreib er) vermieden werden. Die 
Bestimmung hat daher primär einen verwaltungs-
ökonomischen Zweck. . 

Die Zulassung einer einzelnen Funkanlage erfolgt 
im Rahmen des Bewilligungsverfahrens gemäß § 5. 

Zu § 14 Abs. 2: 

Entspricht im wesentlichen der bisherigen 
Rechtslage. Das zusätzliche Erfordernis, auch den 
Namen des Herstellers anzuführen, soll Unsicher
heiten bei Geräten verschiedener Hersteller mit, 
gleichen Typenbezeichnungen beseitigen. Die Ver
pflichtung, den Antrag nur durch eine Person zu 
stellen, die im Bundesgebiet ihren ordentlichen 
Wohnsitz hat, dient verwaltungs ökonomischen 
Zwecken. Ist der Antragsteller keine natürliche 
Person, so tritt an die Stelle des ordentlichen 
Wohnsitzes sein Sitz. 

Zu§ 14 Abs. 3: 

Anders als bisher hat der Antragsteller seinem 
Antrag bereits ein Sachverständigengutachten anzu
schließen. Im Sinne der Liberalisierung können für 
die technische Beurteilung auch die Prüfungsergeb
nisse anderer zugelassener in- oder ausländischer 
Prüfstellen herangezogen werden. 

Zu § 14 Abs. 4 und 5: 

Entsprechen der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 15: 

Diese Bestimmung ermöglicht, daß für eine 
bestimmte Type serienmäßig erzeugter Endgeräte 
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geprüft werden kann, ob eine Beeinträchtigung des 
öffentlichen Fernmeldeverkehrs durch ihre Verbin
dung mit dem öffentlichen Fernmeldenetz nicht zu· 
erwarten ist. Demgemäß kann im Sinne der 
Liberalisierung die Zulassung der Verbindung mit 
dem öffentlichen Fernmeldenetz für die betreffende 
Type allgemein erklärt werden. Der Antrag auf 
Zulassung einer Type kann nur vom Hersteller oder 
einem Bevollmächtigten eingebracht werden (siehe 
zu § 14). 

'Eine solche Zulassung kann auch für ein 
einzelnes Endgerät beantragt und erteilt werden. 
Ein solcher Antrag kann von jedermann eingebracht 
werden. 

Das Verfahren ist dem nach § 14 angeglichen. 

Zu §16 Abs. 1 und 2: 
. , 

Im bisher geltenden Fernmelderecht waren 
Bestimmungen über "Mißbrauch" ,bzw. "miß
bräuchliche Verwendung" an verschiedenen Stellen 
der als Durchführungsverordnungen zum Fernmel
degesetz erlassenen Vorschriften enthalten. Der 
Entwurf enthält nunmehr zu diesem Sachbereich 
eine einheitliche und zentrale Regelung. 

Zu § 16 Abs. 3 und 4: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 16 Abs. 5 und 6: 

Bei Endgeräten, welche Funkanlagen sind, 
erstreckt sich die Prüfung hinsichtlich der Zulassung 
zur Verbindung mit dem öffentlichen Fernmelde
netz auch auf das Zutreffen der Voraussetzungen 
nach § 3. Daher erübrigt sich in diesem Fall eine 
gesonderte fernmedebehördliche Bewilligung. Im 
Interesse des ordnungsgemäßen Betriebes sowohl 
des öffentlichen Fernmeldenetzes als auch von 
Fernmeldediensten ist es daher erforderlich sicher
zustellen, daß nur zugelassene Endgeräte betrieben 
werden dürfen und daß durch diesen Betrieb keine 
Störung des öffentlichen Fernmeldenetzes erfolgt. 

Zum III. Abschnitt: 

Neu eingeführt und definiert wird der Begriff des 
Fernmeldedienstes. Der III. Abschnitt des Entwur
fes trägt den wirtschaftlichen und technischen 
Entwicklungen Rechnung und steckt einen Rahmen 
für den sich weiter entwickelnden Telekommunika
tionsmarkt ab. 

Zu § 17: 

Durch diese Bestimmung soll im Hinblick auf die 
umfangreichen Investitionen für das öffentliche 

Fernmeldenetz sowie die Pflicht der PTV, laufend 
Modernisierungsschritte zu setzen und das öffentli
che Fernmeldenetz bundesweit verfügbar zu halten, 
eine durch das Anbieten privater Fernmeldedienste 
über private Fernmeldenetze bedingte Mindernut
zung des öffentlichen Fermeldenetzes vermieden 
werden. 

Wenn der Betreiber einer Fernmeldeanlage 
Nachrichten nur innerhalb seiner eigenen Organisa
tion oder nur für seine eigenen Zwecke übermittelt, 
so werden diese Nachrichten nicht .für Dritte 
übermittelt und daher auch keine Fernmeldedienste 
erbracht. 

Zu § 18 Ab,s. 1: 

Die Anzeigepflicht ermöglicht der Behörde, das 
,Aufsichtsrecht hinsichtlich der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes auszuüben sowie die 

. Marktentwicklung zu beobachten und dadurch, 
insbesondere bezüglich der Ausnutzung der Kapa
zität des öffentlichen Fernmeldenetzes, für einen 
ordnungsgemäßen 'Fernmedeverkehr zu sorgen. 

Unter den erforderlichen technischen und be
trieblichen Merkmalen sind beispielsweise erwarte
tes Verkehrsaufkommen, verwendete Fernmeldean
lagen, Art des Fer~meldedienstes, Betriebszeiten 
usw. zu verstehen. 

Zu § 18 Abs. 2: 

Die'se Bestimmung stellt auf das überwiegende 
Allgemeininteresse an öffentlichen Fernmeldedien
sten ab. Eine Änderung oder Einstellung wird in 
Betracht kommen, wenn durch die Aufnahme ouer 
Änderung des Betriebes die Verfügbarkeit oder die 
störungsfreie Erbringung anderer' bereits bestehen
der Fernmeldedienste beispielsweise auf Grund von 
Überlastung des öffentlichen Fernmeldenetzes 
gefährdet ist. 

Zu § 18 Abs. 3: 

Da eine Verfügung nach Abs. 2 in die privaten 
Rechte des Betreibers eingreift, ist auf seine 
Interessen Bedacht zu nehmen. Analog zu den 
Bestimmung'eh über die nachträgliche Änderung 
einer erteilten Bewilligung gemäß § 12 besteht 
ebenfalls kein Anspruch auf Entschädigung; die 
Ansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz bleiben 
aber auch in diesen Fällen gewährt. 

Zu § 19 Abs. i: 

Die Beibehaltung reservierter Fernmeldedienste 
geht-mit der im Grünbuch von der EG-Kommission 
vorgeschlagenen Postition konform, wonach die 
Aufrechterhaltung des Prinzips der, Alleinverant-
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wortung einer Fernmeldeverwaltung für die Erbrin
gung einer begrenzten Anzahl von Grunddiensten 
als wesentlich für die Sicherstellung des öffentlichen 
Auftrages anerkannt. wird. Zur Erfüllung der 
Verpflichtungen, welche der PTV auferlegt werden, 
sind die Einnahmen aus einem geschützten Bereich 
erforderlich. Überdies wird dadurch ein Selektieren 
zuungunsten weniger lukrativer V ersorgungsberei
che - und damit eine Verschlechterung der 
Infrastruktur - vermieden. 

Zu § 19 Abs. 2: 

Diese Bestimmung normiert - ausschließlich in 
öffentlichem Interesse - als Ausnahme zu Abs. 1 
die Möglichkeit der Erbringung reservierter Dienste 
durch Dritte für den Fall, daß die PTV hierzu nicht 
ausreichend in der Lage sein sollte. Für die 
Beurteilung der Frage nach dem öffentlichen 
Interesse sind von der PTV' bereits gesetzte oder 
geplante Maßnahmen zwecks Erbringung des 
betreffenden reservierten Dienstes maßgebend. 

Zu § 19 Abs. 3: 

Bei Konzessionen betreffend Bündelfunk- und 
VSAT-Diensten ist davon auszugehen, daß derzeit 
bestehende reservierte Dienste nicht beeinträchtigt 
sind. Konzessionen für die Erbringung solcher 
Fernmeldedienste sind daher über Antrag vom 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr zu erteilen. Durch die sinngemäße 
Anwendung des § 20 ist sichergestellt, daß Konzes
sionen, die für das gesamte Bundesgebiet oder 
jedenfalls für geschlossene Wirtschaftsräume gelten 
sollen, nur auf Grund einer öffentlichen Ausschrei
bung erteilt werden dürfen. 

Zu '§ 20 Abs. 1: 

Funkfrequenzen sind nur in beschränktem 
Umfang verfügbar und können nicht beliebig 
vermehrt werden. Das kann dazu führen, daß nicht 
allen Anträgen auf Erteilungeiner Konzession 
stattgegeben werden kann. Es ist daher erforderlich, 
im Gesetz Auswahlkriterien bzw. einen Vergabemo
dus festzulegen. Konzessionen, die für das gesamte 
Bundesgebiet oder jedenfalls für geschlossene 
Wirtschaftsräume gelten sollen, sind daher zwecks 
Interessentensuche in der Wiener Zeitung auszu
schreiben. Die Ausschreibung für eine Konzession 
gemäß § 19 Abs. 2 wird aber nur dann erfolgen, 
wenn die allgemeinen Voraussetzungen für eine 
solche Konzessionsvergabe, wie sie in § 19 Abs.2 

- festgelegt sind (Versorgungs auftrag durch PTV 
nicht ganz erfüllt, keine Beeinträchtigung eines 
bestehenden reservierten Dienstes), erfüllt sind. Bei 
Konzessionen gemäß § 19 Abs. 3 sind diese 
Kriterien als erfüllt anzusehen, sodaß eine Aus-

schreibung solcher Konzessionen nicht davon 
abhängig zu machen ist. 

Zu § 20 Abs. 2: 

Als geschlossene Wirtschaftsräume im Sinne 
dieser Bestimmung kommen etwa der Großraum 
Wien, der Großraum Linz oder das Rheintal in 
Betracht. Vor der Erlassung einer solchen Verord
nung ist der Telekommunikationsbeirat (§ 39) zu 
befassen. 

Zu § 20 Abs. 3: 

Die hier angeführten Auswahlkriterien sollen eine 
möglichst objektive Konzessionsvergabe sicher 
stellen. 

Zu § 20- Abs. 4: 

Die Möglichkeit zur Stellungnahme entspricht 
der Bestimmung des § 19 Abs. 2, derzufolge 
bestehende Dienste durch die neue Konzession 
nicht beeinträchtigt werden dürfen. 

Zu § 20 Abs. 5: 

Die hier vorgesehenen Möglichkeiten der Be
schränkung einer Konzession ergeben sich aus den 
allgemeinen Voraussetzungen des § 19 Abs. 2. 

Zu §21 Abs. 2: 

Unabhängig davon, von wem ein reservierter 
Fernmeldedienst angeboten wird, hat er aus sozial
und regionalpolitischen Gründen jedermann zu 
gleichen Bedingungen und in angemessener Güe zur 
Verfügung zu stehen. Als angemessene Güte gilt die 
in' der Konzession bzw. den Rahmenbedingungen 
definierte und spezifizierte Qualität. Bei den 
Entgelten sind die im § 46 für die PTV normierten 
Grundsätz anzuwenden. 

Zu § 21 Abs.3: 

Die vom Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr durch Verordnung festzulegen
den Rahmenbedingungen sollen die Grundlagen für 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen sein, die 
vom Konzessionsinhaber zu erlassen sind. 

Zu § 21 Abs.4: 

Für die Erbringung reservierter Dienste sind 
allgemeine Geschäftsbedingungen zu erlassen. Dort 
sind auch die Entgelte zu regeln. Diese Geschäftsbe
dingungen sind vom Bundesminister für öffentliche 
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Wirtschaft und Verkehr zu genehmigen; sie sind 
erst nach dieser Genehmigung wirksam. Siehe dazu 
auch die Bestimmungen über die Preiskommission 
(§ 40). 

§ 21 Abs. S: 

Auf Konzessionen zur Erbringung eines reser
vierten Fernmeldedienstes mittels Bündel- oder 
Satellitenfunk sind die in den Abs. 2 bis 4 genannten 
Pflichten nicht ohne weiteres anwendbar. So wird es 
etwa bei einem Bündelfunk mit nur geringer 
Teilnehmerzahl nicht erforderlich sein, allgemeine 
Geschäftsbedingungen zu erlassen. Um hier auf die 
individuellen Bedürfnisse des Einzelfalles eingehen 
zu können, wird der Bundesminister ermächtigt, 
von der Erfüllung aller oder einzelner Pflichten 
gemäß Abs. 2 bis 4 in der Konzession abzusehen. 

Zu § 22: 

Die Gründe für das Erlöschen einer Konzession 
entsprechen den Gründen. für das Erlöschen einer 
Bewilligung gemäß § 13 Abs. 1. 

Zu § 23: 

Erbringer öffentlicher Fernmeldedienste haften 
für einen positiven Schaden nach den Bestimmun
gene des bürgerlichen Rechtes; die Haftung für den 
entgangenen Gewinn wird ausgeschlossen. Die 
Ersatzpflicht bei Sachschäden wird der Höhe nach 

. begrenzt, um diese Dienste zu niedrigeren Entgelten 
anbieten zu können. . 

Zu § 24 Abs. 1 und 2: 

Ebenso wie die Fernmeldeanlagen unterliegen 
nunmehr auch die Fernmeldedienste dem Aufsichts
recht der Fernmeldebehörden, und zwar sämtliche 
Fernmeldedienste hinsichtlich der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes, die reservierten 
Fernmeldedienste darüber hinaus ersichtlich der 
Einhaltung der im Konzessionsbescheid enthaltenen 
Auflagen. Der Inhalt des Aufsichtsrechts entspricht 
der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 24 Abs. 3: 

Hier wird das Betretungsrecht der Organe der 
Fernmeldebehörden statuiert. Daraus ergibt sich· e 
contrario die Duldungspflicht der Partei. Zur 
Durchsetzung dieses Betretungsrechtes können die 
Hilfeleistung der Organe des öffentlichen Sicher
heitsdienstes gern. § 38 in Anspruch genommen 
werden. 

Zu § 24 Abs. 4: 

Über Antrag des Bewilligungsinhabers kann die 
Prüfung einer Funkanlage auch an Ort und Stelle 

erfolgen. Die Kosten dafür sind vom Bewilligungs
inhaber zu tragen. Prüfungen werden in erster Linie 
nach Erteilung einer Bewilligung und Errichtung 
der· Anlage durchgeführt, um die Erfüllung bzw. 
Einhaltung der Auflagen zu überprüfen. Auch 
stichprobeweise Regelkontrollen können hier in 
Betracht kommen. 

Zu § 2S Abs.l: 

Anders als nach der bisherigen Rechtslage kann 
nunmehr eine Durchsuchung von den Fernmeldebe
hörden und bei Gefahr in Verzug von ihren 
Organen (Funküberwachung) angeordnet werden. 
Die Gründe für einen derart schwerwiegenden 
Eingriff wurden aber ganz wesentlich einge
schränkt, und zwar im wesentlichen auf die Fälle 
einer Gefährdung von Personen bzw. einer 
Beschädigung von Sachen. Als mögliche Beispiele 
kommen hier die Störung. des Funkverkehrs auf 
einem Verschiebebahnhof, die Störung des Flug
funks und dergleichen in Betracht. 

Zu § 2S Abs. 2: 

Die Bestimmung orientiert sich an den Vorschrif
ten des mit 1. Mai 1993 in Kraft getretenen 
Sicherheitspolizeigesetzes. 

Zu § 2S Abs. 3: 

Diese Bestimmung liegt in erster Linie im 
Parteieninteresse und soll die Nachvollziehbarkeit 
der Amtshandlung gewährleisten. 

Zu § 26: 

Die Aufsichtsmittel orientieren sich grundsätzlich 
am bisherigen Regelungsinhalt. Die Ermächtigung 
der Organe der Fernmeldebüros, Fernmeldeanla
gen, welche nicht im Einklang mit den Bestimmun
gen dieses Gesetzes errichtet und/oder betrieben 
wurden, außer Betrieb zu setzen, effektuiert das 
Aufsichtsrecht - wie auch bisher schon - zur 
Aufrechterhaltung eines geordneten Fernmeldever
kehrs. 

Bei Störungen einer Fernmeldeanlage durch eine 
andere elektrische Anlage ist gemäß § 9 Elektro
technikgesetz 1992 vorzugehen. Zuständige Be
hörde dafür ist der Landeshauptmann (§ 13 ETG 
1992). 

Zu § 27: 

Wie schon bisher besteht auch weiterhin die 
Möglichkeit, den Betrieb von Fernmeldeanlagen in 
öffentlichem Interesse einzustellen. Die Berechti
gung zur gänzlichen oder teilweisen Einstellung ist 
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auch im internationalen Fernmeldevertrag nur 
allgemein formuliert, da es nicht möglich ist, die in 
Betracht kommenden Anlaßfälle vorauszusehen und 
somit näher einzugrenzen. Vergleiche auch Art. 52 
des Schweizer Fernme~dc:~esetzes, der bestimmt: 
"Der Bundesrat kann die Uberwachung, Beschrän
kung oder Unterbrechung des Fernmeldeverkehrs 
anordnen, wenn die Gesamtverteidigung oder 
andere wichtige Landesinteressen es erfordern." 

Zum V. Abschnitt: 

Die im Zusammenhang mit den Fernmeldedien
sten anfallenden personenbezogenen Daten stehen 
unter dem Schutz des Grundrechts auf Datenschutz 
gemäß § 1 DSG. Die im Zuge der Betreibung und 
Benützung des Fernmeldenetzes anfallenden Daten 
sind zum Teil beso~ders sensibel, sodaß sie durch 
e-ntsprechende gesetzliche Bestimmungen besonders 
geschützt werden müssen. 

Zu § 28: 

Hier werden die in diesem Abschnitt verwendeten 
Begriffe definiert, insbesondere der Umfang der 
personenbezogenen Daten. Diese Definitionen sind 
erforderlich, da es durch unklare Abgrenzungen des 
zulässigen Datenumfanges zu unverhältnismäßigen 
Rechtseingriffen kommen kann. 

Zu § 29 Abs. 1: 

Im Hinblick auf die Erfordernisse des Grund
rechts auf Datenschutz ist die Zulässigkeit der 

. Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
personenbezogenen Daten auf das unbedingt 
notwendige Mindestmaß zur Erreichung des Ziels 
des Fernmelderechts zu beschränken. 

Zu § 29 Abs. 2 und3: 

Diese Informations- bzw. Zustimmungspflicht 
folgt einer Empfehlung des Europarates über 
Datenschutz im Telekommunikationsbereich (§ 3 
Punkt 2 des Entwurfes der Empfehlung). 

Zu § 30: 

Derzeit ist der zu erhebende Datenumfang nur 
unpräzise festgelegt. Daraus folgt oft die Tendenz, 
Daten "auf Vorrat" ohne konkrete Notwendigkeit 
für den tatsächlich vorliegenden Zweck zu erheben. 
Dem soll die hier vorgesehene taxative Aufzählung 
der Datenarten und der Zwecke, für die die Daten 
verwendet werden dürfen, entgegenwirken. 

Zu § 31: 

Der in das Telefonbuch aufzunehmende Daten
bestand ist derzeit nur unpräzise definiert. Durch 

die Festlegung der Erscheimmgsformen eines 
Telefonbuches, der Festlegung des Zwecks des 
Telefonbuches, der taxativen Aufzählung der 
aufzunehmenden Datenarten sowie die Festlegung 
von Verwendungs beschränkungen, für die im 
Telefonbuch enthaltenen Daten soll den Erforder
nissen des Grundrrechts auf Datenschutz Rechnung 
getragen werden. Auf die Möglichkeit der Auf
nahme zusätzlicher Daten mit Zustimmung des 
Betroffenen, wie die Angabe des Berufes, wird 
ausdrücklich hingewiesen. Die Verpflichtung zum 
Schutz elektronischer Teilnehmerverzeichnisse ge
gen unbefugtes Kopieren (Abs. 5) folgt einer 
Empfehlung des Europarates über Datenschutz im 
Telekommunikationsbereich. 

Zu § 32: 

Die im Zuge des Verbindungsaufbaues entstehen
den Informationen stehen unter dem verfassungs
rechtlichen Schutz des Fernmeldegeheimnisses, des 
Schutzes des Privat-und Familienlebens sowie des 
Grundrechts auf Datenschutz. Durch die Vermitt
lungsdaten können insbesondere Sozial- und 
Geschäftskontakte des Telefonbenützers aufge
deckt werden. Durch die hier vorgesehenen 
Bestimmungen soll eine mißbräuchliche Verwen
dungder Vermittlungsdaten verhindert werden. 

Zu § 33: 

Die Daten eines Ferngespräches sind beim 
digitalen Fernmeldenetz teilweise in digitaler Form 
verfügbar. Daraus ergibt sich ein erhebliches 
Mißbrauchspotential. Der Inhalt eines Ferngesprä

. ches steht unter verfassungsrechtlichern. Schutz. Die 
hier vorgesehenen Verpflichtungen des Betreibers 
sollen diesen verfassungsrechtlichen Schutz konkre
tisieren. 

Zu §34: 

·Eine "Fangschaltung" ist zwar nur eines von 
mehreren Leistungsmerkmalen des Fernmeldedien
stes "Sprach-Telefondienst", jedoch ein derart 
sensibler Bereich, der eine gesonderte rechtliche 
Festlegung rechtfertigt und nicht, wie andere 
Leistungsmerkmale auch, nur im Rahmen der 
Geschäftsbedingungen geregelt werden soll. Anders 
als bisher ist eine Fangschaltung nur bei einer 
mißbräuchlichen Verwendung der Fernmeldeanlage 
möglich. 

Zu § 35: 

Die Abrechnung der Entgelte hat grundsätzlich 
nicht in Form eines Einzelentgeltnachweises zu 
erfolgen. Nur wenn der Teilnehmeres verlangt, hat 
der Betreiber einen solchen Entgeltnachweis zu 
erstellen. 
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Hiezu wird noch klargestellt, daß bei Anträgen 
auf Erstellung eipes Einzelentgeltnachweises für 
Fernmeldeanlagen, die durch Arbeitnehmer benützt 
werden, die einschlägigen arbeitsverfassungsrechtli
chen Vorschriften vom Arbeitgeber zu beachten 
sind. 

Zu §§ 36 und 37: 

Eine der zentralen Forderungen der EG auf dem 
Gebiet des Wettbewerbs auf dem Markt für 
Telekommunikationsdienste beinhaltet die Tren
nung der hoheitlichen von den betrieblichen 
Funktionen der Fernmeldeorganisationen. An. 7 
der Richtlinie 90/388/EWG sieht vor, daß in den 
Mitgliedsstaaten die Eneilung von Betriebsgeneh
migungen, die Überwachung von Zulassungen und 
verbindlichen Spezifikationen, die Zuteilung von 
Frequenzen und die Überwachung von Nutzungs
bedingungen von einer von den Fernmeldeorganisa
tionen unabhängigen Einrichtung durchgefühn 
wird. Dieser Forderung wird durch die Einrichtung 
der obersten Fernmeldebehörde, der Fernmeldebü
ros und des Zulassungsbüros vollinhaltlich entspro
chen. 

Zu§38Ahs.l: 

Entspricht der bisherigen Rechtslage. Siehe in 
diesem Zusammenhang das Betretungs- und Durch
suchungsrecht der Fernmeldebehörden (§§ 24 und 
25). 

Zu § 38 Ahs. 2: 

Die dem § 13 Fernmeldegesetz 1949 entspre
chende Regelung hat den V onei!, daß die 
Fernmeldebehörden, etwa bei der Abtragung 
illegaler Fernmeldeanlagen, selbst V ollstreckungs
behörden sind und die kosten- und zeitintensive 
Inanspruchnahme der Beszirksverwaltungsbehör
den unterbleiben kann. 

Zu § 39: 

Als Beratungsgremium für den Bundesminister 
für öffentliche Winschaft und Verkehr wird der 
Telekommunikationsbeirat eingerichtet. Der Beirat 
hat zwei Aufgabenbereiche. Er soll einerseits den 
Bundesminister bei wichtigen und grundsätzlichen 
Fragen der Vollziehung dieses Gesetzes, wie etwa 
vor Erlassung einer Verordnung, mit der geschlos
sene Wirtschaftsräume festgelegt werden (§ 20), 
beraten, und er soll andererseits über die künftige 
Entwicklung auf dem Gebiet des Telekommunika
tionswesens informieren. Zu letzterem Zweck kann 
er einzelne Arbeitsausschüsse einsetzen und zu 
deren Beratungen auch Expenen beiziehen. 

Zu § 40: 

Die Aufgabe der neugeschaffenen Preiskommis
sion ist es, den Bundesminister bei der Genehmi-

gung von Geschäftsbedingungen und Tarifen für die 
Erbringung von reservienenDiensten, ausgenom
men solche mittels Bündel- und Satellitenfunk, und 
für die Überlassung von Übenragungswegen 
(Mietleitungen) zu beraten. Die Zusammensetzung 
dieses Gremiums orientien sich an der Preiskom
mission gemäß dem Preisgesetz 1992, BGBL 
Nr. 145/1992. Die Bestimmungen über das Verfah
ren in der Kommission sind einerseits dem 
Preisgesetz 1992 und andererseits dem § 39 
(Telekommunikationsbeirat ) nachgebildet. 

Zu § 41: 

Entspricht 1m wesentlichen der bisherigen 
Rechtslage. 

Zu § 42: 

Die die Verletzung von Rechten der Benützer 
betreffenden Bestimmungen des bisherigen Fern
meldegesetzes (§ 25) wurden im wesentlichen 
beibehalten. 

Die im bisherigen Fernmeldegesetz (§ 25 Abs. 1 
Z 3 und 4) getroffene Unterscheidung nach der 
Nachricht bzw. der Übermittlung (Telegramm, 
Ferngespräch oder Funkspruch) ist im Hinblick auf 
den Inhalt des in § 2 Abs. 1 Z 1 des Entwurfes 
definienen Begriffes "Nachricht" überflüssig ge
worden. Die übrigen Tatbestandsmerkmale wurden 
beibehalten. 

Da das unbefugte Empfangen von Nachrichten 
mittels einer Funkanlage (§ 25 Abs. 1 Z 6 des 
bisherigen Fernmeldegesetzes) der betreffenden' 
Person die, Pflicht zur Geheimhaltung dieser 
Nachricht auferlegt, wurde dieser Tatbestand aus 
dem Grunde der Systematik der Bestimmung des § 4 
des Entwurfes (Geheimhaltungspflicht) unterstellt; 
zugleich wurde im Hinblick auf die technischen 
Gegebenheiten der Begriff Fernmeldeanlage auf 
Funkanlage eingeengt. 

Der Strafrahmen wurde unveränden beibehalten; 
der Tatbestand stellt künftig ein Antragsdelikt dar. 

Zu § 43 Ahs. 1 bis 4: 

Diese Verwaltungsstraftatbestände entsprechen 
einerseits im wesentlichen den bisherigen Verlet
zungen des Fernmeldehoheitsrechtes (§ 26 des 
bisherigen Fernmeldegesetzes), darüber hinaus 
wurden sie im Hinblick auf' die Endgeräte und 
Fernmeldedienste erweiten. 

Der Schwere des Delikts entsprechend wurden 
gestaffelte Strafsätze vorgesehen. Der Strafrahmen 
der Geldstrafen wurde sowohl aus spezial- als auch 
aus generalpräventiven Gründen im Hinblick auf 
die in der Telekommunikationsbranche im allge-
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meinen gegebenen wirtschaftlichen Verhältnisse 
nach oben entsprechend angepaßt, nach unten 
jedoch offengelassen. 

Zu § 43 Abs. 5: 

Entspricht im wesentlichen der bisherigen 
Rechtslage (§ 28 Abs. 2 des bisherigen Fernmelde
gesetzes). Lediglich der Passus "ohne Rücksicht 
darauf, wem sie gehören" wurde eliminiert, weiler 
im Widerspruch zur korrespondierenden Bestim
mung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (§ 17 
Abs. 2) gestanden wäre. 

Zu § 43 Abs. 6: 

Die Widmung der verhängten Geldstrafen 
entspricht der bisherigen Rechtslage, lediglich die 
zusätzliche Erwähnung der PTV als einzugsberech
tigte Stelle entfällt im Hinblick auf die Trennung 
der hoheitlichen von den privatwirtschaftlichen 
Funktionen. 

Zu § 44 Abs. 1: 

Darin wird der öffentliche Auftrag an die PTV 
festgelegt. Dieser umfaßt nicht nur die Verpflich
tung, eine ausgewogene, qualitativ hochstehende 
Fernmeldeinfrastruktur bereitzustellen, sondern 
räumt auch die Möglichkeit ein, andere Dienste, 
welche im Interesse der V ölkswirtschaft flächendek
kend zu gleichen Bedingungen zur Verfügung 
stehen sollen, anzubieten. Um der PTV die 
Erfüllung dieses Auftrags zu ermöglichen, hält der 
Entwurf - in Übereinstimmung mit den im 
Grünbuch der EG enthaltenen Grundsätzen -
deren alleinige Trägerschaft am festen öffentlichen 
Fernsprechnetz aufrecht. 

Zu § 44 Abs. 2 und 5: 

Diese Bestimmung folgt der EG-Richtlinie über 
den offenen Netzzugang (Open Network Provi
sions-ONP), 90/387/EWG. Bei der Auslegung und 
Anwendung ist daher auf die dort festgelegten 
Grundsätze Bedacht zu nehmen, wie Mindestange
bot, technische Standards für Schnittstellen, gleicher. 
Zugang. 

Zu § 44 Abs. 4 

Im Hinblick auf· die erwähnten EG-Grundsätze 
wird das Verbot von "Quersubventionierungen" 
normiert, obwohl auch bisher bereits einerseits 
durch den detailliert gegliederten Bundesvoran
schlag sichergestellt war, daß die bewilligten Mittel 
nicht von einer Betriebssparte zur anderen transfe
riert werden konnten und andererseit getrennte 

Personalstände, Investitionsplanungen und finan
zierungen bestanden. 

Zu § 44 Abs. 6: 

Für die Bereitstellung reservierter Fernmelde
dienste und für die Überlassung von Übertragungs
wegen (Mietleitungen) durch die PTV sind 
Geschäftsbedingungen zu erlassen. Die Rahmenbe
dingungen dafür sind, ebenso wie die Grundsätze 
für die Tarifgestaltung, durch Verordnung festzule
gen. 

Zu § 45: 

Die Rechtsbeziehungen zwischen PTV und ihren 
Kunden, welche bisher öffentlich-rechtlicher Natur 
waren und deren Beurteilung den Fernmeldebehör
den oblag, werden durch das vorliegende Gesetz auf 
privatwirtschaftliche Basis gestellt und unterliegen 
nunmehr der Genehmigung durch den Bundesmini
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und der 
Beurteilung durch die Zivilgerichte. Die Ausgestal
tung der gegenseitigen Rechte und Pflichten erfolgt 
in Form von allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

. Zu § 46 Abs. 1: 

Als Folge der nunmehr privatwirtschaftlich 
geregelten Rechtsbeziehungen zwischen PTV und 
ihren Kunden verlieren die Benützungsgebühren 
ihren hoheitlichen Charakter und stellen künftig 
privatwirtschaftliche Preise dar, deren Gestaltung 
sich unter Berücksichtigung der durch die Erfüllung 
des öffentlichen Auftrages entstehenden finanziel
len Lasten einschließlich sozialer Aspekte an den 
erwachsenden Kosten und der Ertragslage des 
jeweiligen Fernmeldedienstes orientiert. 

Zu § 46 Abs. 2: 

Auch bei Überprüfungen der Richtigkeit des 
Rechnungsbetrages durch die PTV bleibt dem 
Kunden die Beschreitung des Zivilrechtsweges 
unbenommen. 

Zu § 46 Abs. 3: 

Hier wird eine Pauschalabgeltung bei technischen 
Gebrechen vorgesehen. 

Zu § 47: 

Entspricht im wesentlichen der bisherigen 
Rechtslage. Neu ist, daß die Haftung bereits dann 
eintritt, wenn die Betriebsunfähigkeit länger als 
einen vollen Kalendertag gedauert hat, anstatt 
bisher 14 Tage. Die Haftung besteht aber nur für 
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betriebsunfähige Endgeräte, die von der P1V zur 
Verfügung gestellt wurden. Keine Haftung besteht 
für betriebsunfähige Anlagen bzw. Geräte, die am 
freien Markt erworben worden sind. 

Zu § 48: 

An die Stelle der Verordnungen gern. lit. a und c 
sowie von Teilen der Verordnung gern. lit. b treten 
die Bestimmungen des 2. Abschnittes des Entwurfes. 
Die bisherigen Verordnungen gern. lit. d bis f sowie 
Teile der Verordnung gern. lit. b gelten als 
allgemeine Geschäftsbedingungen im Rahmen der 
Bestimmungen des VIII. Abschnittes des Entwurfes. 

Zu § 49 Abs. 1: 

Gemäß § 36 werden die hoheitlichen Aufgaben 
durch Fernmeldebüros anstelle der bisher zuständi
gen Fernmeldebehörden wahrgenommen. Abs. 1 
verweist in diesem Zusammenhang auf einschlägige 
Zuständigkeitsregelurigen in Verordnungen, die 
weiter in Geltung bleiben. 

Zu § 49 Abs. 2 und 3: 

Aus Gründen der gebotenen Rechtssicherheit 
werden hier entsprechende Klarstellungen betref
fend die Weiterführung von Verwaltungsverfahren 
und die Weitergeltung von Bewilligungen getroffen. 
Die Regelung des Abs. 3 betreffend die Weitergel
tung bestehender Bewilligungen gilt für alle 
fernmelderechtlichen Bewilligungen nach der alten 
Rechtslage. 

Zu § 49 Abs. 4: 

Durch die vorliegende Bestimmung soll gewähr
leistet werden, daß die Betreiber von Kabelrund
funkanlagen ihre zum Stichtag 1. Juli 1993 von 
bewilligten Anlagen auf einen modernen Stand der 
Technik (insbesondere Lichtwellenleiter) umrüsten 
können, ohne daß im Einzelfall wieder eine 
AntragsteIlung und eine Überprüfung auf die 
mögliche Beeinträchtigung der Interessen des 
öffentlichen Fernmeldenetzes nach Maßgabe des 
§8 Abs. 6 erfolgt. Als eine solche Umrüstung ist der 

Netzausbau innerhalb des bewilligten Versorgungs
gebietes und die Erneuerung der Programmzubrin
gungseinrichtungen, mit denen die Programme von 
Empfangsanlagen (inbesondere Satellitenempfangs
stationen) über Kabel oder Richtfunk zu (eigenen) 
Kopfstationen zugeführt oder von diesen zu 
anderen (eigenen) Kopfstationen verteilt werden, zu 
betrachten. 

Zu § 50: 

Der hier vorgegebene Zeitrahmen soll gewährlei
sten, daß die Geschäftsbedingungen soweit wie 
möglich die in nächster Zeit sich~noch abzeichnen
den internationalen Trends bei Fernmeldediensten, 
insbes.ondere auf EG-Ebene, berücksichtigen. 

Während des Übergangszeitraumes gelangen 
sinngemäß die bisherigen Regelungen der einschlä
gigen Benützungsordnungen (Fernsprechordnung, 
Fernschreibverordnung, Telegraphenordnung usw.) 
zur Anwendung. Gleiches gilt gern. Abs. 3 für die in 
der Fernmeldegebührenordnung (FGO) festgeleg
ten Benützungsgebühren. 

Hinsichtlich der gleichfalls in der FGO festgeleg
ten Bestimmungen über die Befreiung von der 
Entrichtung der Gebühren für Rundfunk, Fernse
hen und Telefon tritt keine Änderung ein. 

. Zu Artikel 2: 

Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, daß die 
Erteilung von Rundfunk- und Fernsehrundfunkbe
willigungen, die Einhebung und Eintreibung . der 
Rundfunk- und Fernsehrundfunkgebühren sowie 
Entscheidungen über Anträge auf Gebührenbefrei
ung auch weiterhin von der Post- undTeiegraphen
verwaltung (Rundfunkämter) als Postbehörde bzw. 
ihrem allfälligen Rechtsnachfolger durchgeführt 
wird. 

Zu Artikel 3: 

Mit dem neuen Fernmeldegesetz .gehen alle 
fernmelderechtlichen Agenden auf die neu geschaf
fenen Fernmeldebehörden über. Das EGVG ist 
daher entsprechend anzupassen. 
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